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1976 10 19 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gebührengesetz 1957 geändert 

wird 

Der NatJionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

zu ,führen, welche die für ,die Gebührenbemesc 
sung notwend~gen ArlJgabenerlJthaiten. Inner
halb ,der Zahlungsfrist ist ,dem Finanzamt für 
den jeweiligen Berechnungs- und Zahlungszeit
num eine Abschl'ift dieser Aufschreibungen zu 
übersenden. Die übersendurlJgder Abschrift gilt 
als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den Ur
kunden ist ein Vermerk anzubringen, ,der die 
Bezeichnung des Bewilligungsbescheides und die 
fortlaufende Nummer der Aufschreibungen ent
hält." 

Das Gebührengesetz 1957,BGBl. Nr. 267, 
in der Fassung ,der 'BurlJde~gesetze 'BGBL Nr. 129/ 
1958, 137/195~ 111/196~ 106/1962, 115/1963, 
S7/1965, 44/1968, 306/1968, 224/1972 und 401/ 
1974 wird wie tolgt geändert: 

3. Dem Abs. 2 des § 6 ist foLgend.er Satz an-
1. Die festen Gebührensätze werden ,erhöht: zufügen: ' 

von 3,80 Sauf 20,-S, 
von 7,50 Sauf, 35,-S, 
von 15,- S,auf 70,-S, 
von 21,- S,auf 90,-S, 
von 36,- Sauf 150,- S, 
von 48,-S auf 180,- S, 
von 75,-:- S aJuf 250,---: S, 
von 150,- Sauf 400,- S, 
von 220,- Sauf 550,- S, 
von 360,- Sauf 800,- S, 
von 720,- S ;auf 1 500,- S. 

2. Dem § 3 ist als vierter Absatz anzufügen: 

,,(4) Einem Gebührenschu:Jdner, der in seinem 
Betrieb laufend eine Vielzahl gleichartiger Rechts
geschätfte abschließt und die Gewähr für die 
ordnungsg,emäße Einha!ltungder Gebührenvor
schriften !bietet, hat das 'Finanza~t, ~n dessen 
Amtsbereich sich die GeschäftsleiturlJg des Be
tr,iebes des GebührenschuLdners befindet, auf 
Antrag zu gestatten, ,daß er die ,auf diese Rechts
geschäfte entfallenden Hundertsatzgebühren 
selbst berechnet und his zum 10. des dem Ent
stehen' .der Gebührenschuld foLgenden. zweit,en 
Monats ,an ;dieses Finanzamt entrichtet. Die Be
willigung ist zu widerrufen, wenn eine für die 
Er.teillung der BeWlilligung erfol'derliche Voraus
setzung wegfällt. Personen" denen diese Art der 
Gebührenentrichtung ,gestattet .ist, haben über 
,die Rechtsgeschäfte fortlaufende Aufschreibungen 

"Ist d~ese Urkunde e~n Annahmeschreiben, so 
sind für d,ie Entrichtung der Bogengebühr die 
Ahzahl ,der Bogen des AnIllahmeschreibens und 
eines bezüglich,en Anhotschreibens maßgeblich; die 
Gebühr ,ist in diesem Fa:lle rLur Gänze ,auf dem 
ersten Bogen des Annahmeschreibens zu ent
richten." 

4. Der § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. (1) Wird eine Gebühr, die nicht vor
schriftsmäßig in Stempelmarken entrichtet 
wurde, mit Besche~d festgesetzt, so .isteme Ge
bührenerhöhurlJg im Ausmaß von 50 v. H. der 
v,erkürzten Gebühr zu erheben. 

(2) W,ird eine Gebühl'enanze~e nicht recht
zeitig erstattet, so ist bei verspäteter Anzeige 
bis zu ,einem Monat ,eine Gebührenerhöhung von 
30 v. H., darüber hinaus 'eine solche von 50 v. H. 
der gesetzmäßigen Gebühr zu entrichten. Wur,de 
eine Gebühr'enanzcige unterlIassen oder erlangt 
das Finanzamt noch vor der v-erspäteten An
zeige von dem gebührenpflichtigen Rechtsge
schäft Kenntnis, so ist eine Gebühl'enerhöhung 
~m Ausmaß der gesetzmäßigen Gebühr zu er
heb'en. 

(3) Das Finanzam,t kann zur Sicherung der 
Einha,ltung 'der Gebührenvorschriften hei Nicht
entnichtJung oder nicht or,dnungsgemäßer Ent
l1ichtuIlig der Gebühr unahhäng,~g von einer 
nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu erhebenden Ge
bührenerhöhung eine Erhöhung bis zum Zwei-

338 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 28

www.parlament.gv.at



2 338 der lBeilagen 

fachen der verkürzten (gesetzmäßigen) Gebühr 
erheben. Bei Festsetzung dieser Gehühr,ener
hähung ist ausschLießLich .zu berücksichtigen, in
wieweit dem Gebührenschuldner bei Beachtung 
der Be.stimmung.en dieses Bundesgesetzes das Er
kennen der Gebührenpflichteiner Schrift oder 
eines Rechtsgeschäftes zugemutet werden konnte 
sowie ob eine Gebührenverkürzung (verspätete 
Anzeige, verspätete Entrichtung) erstmalig oder 
wiederholt lerfolgt ist." 

5. Die Z. 5 des § 11 hat z,u entfallen; die 
bisherige Z. 6 erhält die Bezeichnung Z. 5. 

6. Die Z. 4 im Abs. 1 des § 13 hat zu ent
fallen. 

7. Die Z. 3, 8, 9 und 10 im Abs. 1 des § 14 
Tarifpost 2 habe'n zu lauten: 

,,3. Verleih'Ung (Erwerb) ,der osterreichischen 
Staatsbül'1gerschaft 

a) auf Grund freien Ermessens 

b) auf Grund eLnes Rechtsan-
spruches .................. 

c) durch Erstreckung der Verlei-
hung auf die Ehefrau ...... 

d) durch Erklärung oder Anzeige 

,,8. Erteilung einerbergrechdichen 
Suchbewilligung oder Verlängerung 
von ,deren Geltungsdauer, Ertei1ung 
einer ,bergrecht1ichenBewilligung 
zum Suchen und Erforschen nicht
kohlenwasserstoHühr,ender geologi-
scher Strukturen ............. . 

9. a) Verleihung einer Berg-
werksbel'lechtirgurug für ein 
Grubenmaß oder 'eine 
Überschar, Genehmigung 
der Übertragung einer 
Bergwerksberechtigung 
durch Rechtsgeschäft unter 

S 4000,-" 

S 3 000,-, 

S 1 000,-, 

S 1 000,-, " 

S 2 000,-, 

Lebenden .............. S 500,-, 

b) Anerkennung emes berg
rechtlichen Gewinnungsfel
,des, Erteilung einer berg
rechtlichen Speichel'1bew,~lli

,gung oder Genehmigung 
:der Übertra,gung einer 
SpeicherbewilL~gung durch 
Rechtsgeschäft unter Leben-
den ................... . 

10. Bew,illigung zur Knderung 
des Fami,liennamens oder des Vor-

S 4 000,-, 

8. Der Abs. 3 des § 14 Tarifpös~2 hat zu. 
lauten: 

,,(3) Die f,esten Gebühren nach Z. 3 und Z. 10 
sind mit Bescheid festzusetzen." 

9. Die Z. 2 im Abs. 3 des § 14 Tarifpost 3 
hat zu lauten: 

,,2. von den Bahnvel'lWaltung,en den eigenen 
Bediensteten (Pensionisten) e~nschI.ießI[ch der 
Arbeiter sowie ·denFamilienangehörigen dieser 
Bediensteten oder dem ,gleichen Personenkreis 
fremder Verkehnansta1ten erteilt weriden;" 

10. Im § 14 Tarifpost 5 ist am Schluß des 
Abs. 1 der Punkt durch einen Beistrich zu er
setzen und anzufüg.en: 

"jedoch nicht mehr als 100 S je Beilage." 

11. Der Abs. 2 ,des § 14 Tacifpost 5 hat zu 
entfallen; die bisheI'igen Abs. 3 und 4 erhalten 
die Bezeichnung Abs. 2 und Abs. 3. 

12. Im § 14 Tarifpost 6 Abs. 2 ist am Schluß 
der Z. 5 der Punkt durch einen Strichpunkt 
zu ersetzen und als Z. 6 anzufügen: 

,,6. l\nsuchen UiIIl ErLaß (wie Nachsicht, Ent
l,assung .aus ·der Gesamtschuld) von Geldleistun
gen, die auf einem öffentlich-rechtlichen Ver
pflichtungsgrund beruhen, wenn ·die Höhe des 
begehrten Erlasses .insgesamt 20000 S übersteigt." 

13. Im § 14 Tal1ifpost 6 Abs. 5 .ist am Schluß 
der Z. 9 ,der Punkt durch einen Strichpunkt zu 
ersetzen und als Z. 10 anzufügen: 

,,10. Eingaben öffentlich-rechtlich Bedienste
ter und ihrer Hintet1bliebenen in Dienstrechts
angelegenheiten. " 

14. Im § 14 Tarifpost 7 Z. 3 1it. a list der 
Betrag von 20 Sdurch ,den Betrag von 200 S zu 
ersetzen. 

15. Im § 14 Tarifpost 7 Z. 4 haben in der 
1it. ,a .die Worte "oder ·einer Kommandiitgesell
schaft ,<llUJf Aktien" zu entfallen; am SchLuß der 
lit. h ist der Beistrich durch einen Strichpunkt 
zu ersetzen; Idie Et. c hat zu .entfarl:len. 

16. Der § 14 Tarifpost 9 hat zu lauten: 

,,9' R'eise,dokumente 

(I) 1. Reisepässe sow,ie ,die Ver
längerung ihrer Gültigkeitsdauer 
oder die Erweiterung ihres Gel-
tungsbeI'eliches ................. . 

2. Paßersätze sowie die Verlänge-

S 100,-; 

namens - S 2 000,-." rung ihrer GÜltigkeits·dauer ..... . S 50,-; 
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3. SichtvIermerke un» Verlänge
rungen von Aufenthaltsber'echtigun
gen 

a) befristete ................. . 

b) unbefristete ............... . 

(2) Gebührenfrei sind 

1. Diplomaten- und Dienstpässe; 

2. Sichtvermerke, wenn Gegen
s,eiügkeit .gewährleistet ist; 

3. Obernahmserklärungen für 
österreichische Staatshürg.er (§ 30 
des Paßgesetzes, BGBI. Nr. 422/ 
1969)." 

S 200,-, 

S 400,-. 

17. Der § 14 Tarifpost 10 hat zu lauten: 

,,10 0 be r set z u n gen, 

di~ von beeideten Ohenetzern be
glaubigt sind, von jedem Bogen 
f.este Gebühr .................... S 70,-, 

jedoch nicht mehr als 420 S." 

18. Lm § 14 Tarifpost 14 Abs. 1 Z. 2 ist der 
Betra.g von 2 400 S durch den Betra.g von 
42 000 S zu ersetz·en. 

19. Im § 14 Tarifpost 15 Abs. 1 sind die 
Beträge von 5 000 S j.eweils .durch den Betrag 
von 15 000 S und die Beträge von 20 000 S 
jeweils durch den Betrag von 40 000 S Zu er
setzen. 

20. Dem § 14 Tarifpost 16 ~st als dritter 
Absatz anzufügen: 

,,(3) Ist ,die Gebühr für AnmeLdungen wegen 
der Art und Beschaffenheit der versendeten 
Waren :inder Regel ,so hom, daß die Entricll
tung in Stempelmarken unzweckmäßig wäre, so 
ist Personen, denen nach den zollgesetzlichen 
Vorschr,iften ,die Abgabe von Sammelwarener
klärung,en bewiL1~gtwur,de, von dem Finanzamt, 
in dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung 
des Betr~ebes ,des Gebührenschuldners befindet, 
auf Antrag zu gestatten, daß sie die Gebühr 
seLbst beremnen und an dieses Finanzamt ent
richten; Auf ,den Zeitpunkt und di,e Form der 
Gebührenentrichtung sind die Bestimmungen 
des § 3 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden." 

21. Der Abs. 2 des § 15 hat zu lauten: 

eines Vertragsanbotes beurkundet, so g,ilt diese 
Schrift als Annahmeschre~ben." 

22. 1m § 16 Abs. 2 s}nd nach Iden Worten 
"sobald die über das Rechtsgesdläft errichtete 
Urkunde" die Worte ",in einer Urschrift oder 
in beglauhig.ter Abschrift" einzufügen. 

23. Der Abs. 4 des § 16 hat zu lauten: 
,,(4) Gilt ein Annahmeschr,eiben oder ein 

Anbotsch:reiben .als Urkunde über den Vertrag, 
so entsteht die Gebührensdmld mit dem Zu
standekommen des Vertra,g.es, im Falle des § 15 
Abs. 2 :letzter Satz mit Errichtung .der Schrift. 
Befindet sich die Urkunde zu diesem Zeitpunkt 
im Ausland, so ist Abs. 2 sinngemäß anzuwen-
den." . 

24. Im § 16 erhält der Abs. 6 die Bezeichnung 
Abs. 7; als Abs. 6 ist ne~ einzufüg,en: 

,,(6) Bei Beurkundung eines Darlehens eines 
Gesellschafters an seine Gesellsmaft gemäß § 33 
Tarifpost 8 Abs. 4 entsteht die Gebührensmuld 
mit der Aufnahme in die im Inland zuführen
den Bücher und Aufzeichnungen." 

25. Dem Abs. 1 ,des § 17 ~st ,als zweiter Satz 
anzufügen: 

"Zum Urkundeninhalt zählt aum der Inhalt von 
Schniften, der .durmBezugnahme zum rec.).ltS
geschäftlidTen Inhalt gemac..1x wird." 

26. Im § 18 Abs. 4 s,ind nach den Worten 
"womit vor Gericht oder anderen Behörden ein 
Remtsgeschäft" :die Worte "im Inland"einzu-
fügen. . 

27. Im § 20 ist am Sa1Jluß der Z. 4 der Punkt 
durdleinen Strichpunkt zu ers·etzen und sind 
als Z. 5 und Z. 6 a,nzufügen: 

,,5. Sicherungs- und Erfüllungsgesmäfte - aus
genommen WemseI zu beurkundeten 
Kreditverträgen einsmließlich Haftungs- und 
Gamntiekrediten mit Kre.ditinstituten (der 
Oesterreichismen Nationalbank, der österreimi
smen Postsparkasse); 

6. Rechtsgeschäfte, die der Finanzierung der 
gemäß § 33 Tar,ifpost 19 Abs. 1 Z. 2 gebühren
pflichtigen Kreditverträgedienen." 

28. Der § 25 hat .'ZJU lauten: 

,,§ 25. (1) Werden über ein Rechtsgeschäft 
mehrere Urkunden errimtet, so unterliegt jede 
dieser Urkunden ·den festen und den Hun-,,(2) Als Urkunden .gelten ,auch bei schrift-

lidler Annahme eines Vertragsanbotes ,das An- dertsatzgebühren. 
nahmeschreiben, ansonsten auch ,ein schl1iftliches (2) Wel1den von einer Urkunde Gileidlschriften 
Vertra,gsal1!bot, wenn der Vertrag durch ein im (Duplikat, Triplikate usw.) .ausgeferügt, so ist 
Anbotschreiben hezeichnetes Verhalten des An- die Hundertsatzgebühr auf Grund jener Gleich
botempfängers oder auf andere Weise ails durch schriften nur einmal zu entrichten, die dem 
schrif.üime oder mündlliche Anna,hmeerklärung i Finanzamt innerhalb eines Monats nach dem 
zustande kommt. Wird die mündlime Annahme I Entstehen der Gebühr.enschuld vorgelegt wer-

2 
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den. Das ,Finanzamt hat·auf· allen Gleichschr,iften 
zu bestätigen, daß' die betrefFende. Schflift eine 
Gleichschrift ist und die Gebühr für eine 
Gleichschrift ,und mit ~elcherh B;etrag .,in Stem
pelmarken entrichtet oder die Gebührenanzeige 
erstattet wurde. 

(3) Wurde über ,ein Rechtsgeschäft eine ,die 
Gebührenpfllcht b~gründende Urkunde errich
tet, so' ist die· Hunder,tsatzgebühr für dieses 
Rechtsgeschäft auf Grund, j,eder weiteren Ur
kunde· nur dann· nicht neuerlich· zu entrichten, 
wenn diese Urkunde innerhälb eines Monats 
nach· dem für sie maßgeblichen Zeitpunkt des 
Entstehens der Gebühl'enschuld einem für die 
Erhebung der Gebühren zuständigen. F,inanzamt 
mit dem Nachweis vorgelegt wird, ,daß auf 
Grund der ersten ,gebührenpfliGhoigen' Beurkun
dungdie Hundertsatzgebülir für ,das' Rechts
geschäft in Stempelmarkenentrichtet wurde oder 
bei ,diesem F.inanzamt d~e Hundertsatzgebühr 
zu erheben wir. 

(4)- Bei Notariatsakten ~st die' Hundertsatz
gebühr nur von der, Urschrift zu' entrichten. 
Der Notar hat auf allen Aus.fertJigungen einen 
V,ermerk darüberanz'ubringen, daß und mit 
weldlem Betrag die Gebühra;uf der Urschrift 
~n Stempelmarken 'entr,ichtet oder ,die· Anzeige 
zur Gebührenbemessung erstattet' wurde. 

(5) In den Elillen einer Gebühr,enentrichtung 
gemäß § 3· Abs. 4 ist bei Errichtung mehrerer 
Gleichsmr,iften . die Hundertsatzgebühr für das 
Rechtsgeschäft nur einmal zu entrimten, wenn, 
auf allen Gleichsmr1ften der ,in der .genannten 
Bestimmung vorgesehene Vermerk angebracht 
wird;" 

29. Der § 30 hat zu lauten: 

,,§ . 30; Für' die'. Gebühr· haften neben den 
Gebührenschuldnern die übrigep. am· Rechts~· 
geschäft beteij,igten. Personen sOWli'e bei nicht 
ordnungsgemäßer Gebührenanzeige oder nicht 
ordnungsgemäßer Entrichtung .. der Gebühr in 
Stempelmarken alle sonst gemäß, §. 31 Abs. 2 ZUr 
GebührenanzeLg,e verpflichteten Personen." 

die erfolgte -Anzeige' zu· bestäoigen. Gleidischtif
ten, di.e zur ordnungsgemäßen, Gebührenanzeige 
verwendet werden, sind von den Gebühren be
freit. 

(2) Zur Gebührenanzeige sind die am. Rechts
geschäft beteiligten Personen verpflichtet sow,ie 
der U rkundenv,erfasser und, jeder, ,der eine U r
kunde als Bevollmächtigter oder ,ein Gedenk
protokoll als Zeuge unüerzeiclihet' oder ein'e, im 
Ausland errichtete Urkunde (deren beglaubigte 
Abschrift) im Zeitpunkt ides E'ntstehens der 
Gebührenschuld in Händen hat." 

31. Der § 32 hat-,zulauten: 

,,§ 32. Sind: die Gebühren bescheidmäßi;g. fest
zusetzen, so kann das Finanzamt nach ,der' b6i· 
ihm erfolgten Gebührenanzeige auf Grund eines 
Antrages 'und nach Rechtsmittelverzicht des Ge
bührenschuldners den Besmei.d- mündlich: erfas
sen; die Gebühr wird mit·der Bekanntgabe des 
Besmeides fällig." 

32. Im § 33 Tarifpost 1 Abs. 1 sind die Beträgc' 
von 60000/S jewdh. durdi den Bettag' von' 
150000 Szu ,ersetzen. 

33. Der,·§ 33 Ta'l'ifpost 5·hat-zul:iuten: . 

,,5 Bestandv,erträge 

(1) B'estandverträge (§§ 1090 H. A!BGB) und 
sonst~ge Verträge, wodurch jemand den' Gebrauch; 
einer. unverbrauchbaren Same auf ,eine .gewisse 
Zeit und gegen einen bestimmten Preis· erhält,' 
nach dem Wert 

1. im allgemeinen .......... : .. , 1 v. H.; 

2. beim Jagdpachtvertrag ....... , 2 v. H. 

(2) E1nma!.ige oder wiederkehrende ~ Leistun-
gen, die für '<die überlassung' des Gebraumes' 
ver.einbart wenden, zählen·.auch'dann .. zum W'ert, 
wenn sie unter vertr-a.gliGh; besümrhten. Vöraus-· 
setzungen auf' andere Leistungen .angerechnet 
werden können,· 

(3) Bei unhestimmter Vertragsdauer sind· die' 
wiederkehrenden Leistungen' mit dem Drei
fachen ,des Jahreswertes zu· bewerten. Ist die 

30. Di.e Ahs. 1 und· 2 des' § 31 ha.ben· .zu V,ertragsdauer bestimmt, ,aber der Vorbeha,ltdes 
lauten: Rechtes einer früheren Aufkündigung.gemacht, 

,,§ 31. (1) Remtsgeschäfte, ·für die eine Hun
dertsatzgebühr mit Besmeid festzusetzen ist, sind, 

so hleibtdieser Vorbehalt ,für die· GebÜhren-· 
ermittllung ,außer Betracht. 

soweit in' ,diesem" Bilnde&gesetz' nimts' anderes (4) Gebührenfr-ei sind. 
bestimmnist, ,innerhalb'ei:nes . Monats' nach dem' . 
Entstehen' de'r" Gebührenschuld mit ,einer be- 1. Verträge. über die·Miete'voli· Wohnräumen 
glaubigren Abschrift oder mit einer Gleichsduift bis zu' einer Dauer v0ndrei, Monaten: W~rd' 
der die GebührenpHimt begründenden· Urkunde ein Mietverhältnis über diesen Zeitraum' hinaus .. 
beim' Finanzamt anzuzeigen. Ist ·diese Urkunde fortges.etzt, so Wlird. ,der M~,etvertra.g' im,' Zeit
ein Annahmesmreiben;, so· ist ein, bezügliches punkt der Fortsetzung gebührenpflichtig, und 
Anbotschreiben anzusmließen. Das. Finanzamt, I gilt mangels, anderer beur;kundeter- Parteien ver
bei dem die Anzeige erstattet wurde,' hat auf I' einharung vertraglimals auf unbestimmte Zeit·. 
der die Gcbührenpflicht begründenden Urkunde verlängert; 
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'2::Werknutzungs- und Patentlizerrzverträge; 

3. Bestandverträge, bei ,denen ;der für die Ge
bührenbemessung ·.mißgebliche Wert ·2.000S 
nicht überstei·gt;" 

34. Im Ahs. 1 .des .§ 33 Tarifpost 7 ha-bennach 
dem Wort "Bürgschaftserklärungen" ,der Bei
strich und die Worte"wodurchsich der Bürge 
verpHichtet,den Gläubiger ~fü·r :denFall <der 
Nichterfüllung durch . den .ersten Schuldner .zu 
befriedigen (§ 1346 ABGB)" zu entfallen. 

35. Im § 33 Tarifpost 8 .ist im Abs. 1 der 
'Hundertsatz ,,1 v.H." ,durch den Hundertsatz 
,,0,8 y: H."· zu"ersetzen. 

36. Die Z.3 im Abs. 2 des§ 33' Tarifpost 8 
hat zu Lauten: 

,,3. Verträge über Darlehen von Bauspar
kassen' an .ihre .Bausparer;" 

'37. Dem § '33 Tarifpost 8 sind als dritter und 
vierter Absatz anzufügen: 

,,(3) Erklärt der Darlehensschuldner in ,der 
Darlehensurkunde, die dargeliehenen Sachen er
halten zu haben, so wird bei 'Erhebung der 
Gebühr vermutet, daß der .Danlehensv.ertrag 
gültig zustaridegekommen .ist;diese Vermutung 
kann durch ,die Einrede der nicht erfolgten Zu
zählung ,der Darlehensvaluta l1Iicht widedegt 
werden. 

. ~4) Wir,d über· ein Darlehe~ ,·eines . Gesellschaf
ters an seine f GeseLlschaft 1m. Inland . keine ; U f
kunde nach Abs. 1 errichtet, so :·gelten 'die nach 
den abgabenrechtlichen Vorschriften im Inland 
zu fühJenden Bücher und Aufzeichnungen .des 
DaI'lehenssChuldners,in die idas Da111ehen ·auf
g,enommen wurde, als Urkunde. D~e Gesellschaft 
hat die Gebühr I.>elbst zu berechnen und inner
haLb von .drei Monaten nach dem Entstehen der 
Gebührenschuld bei dem Finanzamt, :in ,dessen 
Amt&bereich sich die Geschäftsleitung der Gesell
schaft befi,ndet, für Rechnung ,des Gebühren
schuldners zu ,entrichten. Ein Auszug aus den 
Büchern oder Aufzeichnungen ist innerhaLb der
selben Frist an dieses Finanzamt zu übersenden. 
Die übersendung .gilt als Gebührenanzeige gemäß 
§ 31." 

38. Im § 33 Tarifpost 10 Abs. 1 Z. 2 l<it. a 
ist der Betrag von 12 000 S durch Iden Betrag 
von 84 000 S zu ersetzen. 

39. Im § 33 Tacifpost 10 hat der zweite Satz 
des Acbs. 2 zu entfallen. 

40. Im § 33 Tarifpost 10 Abs. 3 ist ,der Betrag 
von 3600 S durch den Betrag von 42000 S zu 
ersetzen. 

,41. Dem § 33 Ta-rifpost·lO ist als vierter 'Ab
satz .anzufügen: 

,,(4) Den ; Verträgen über Diensüeistungen 
stehen gleich P.ensionszusicherungen von· Privat
personen . für Dienstleistungen ·nach einer be
stimmten Dienstzeit." . 

42. Die Ziff·er 2 ,~m. Abs. 1 des § 33 Tacif
postJ5 hat zu lauten: 

,,2. die Erklärung des Beitrittes' eines 
neuen .Genossenschafters und die';Erklä
rung eines Genossenschafters'über 'die 
Beteiligung .auf .einen weiteren '.Ge
schäftsanteil vom .Werte ,des Geschäfts-
ante~les .......................... 1 v. H., 
mindestens jedoch 10 S." 

43 .. Im § .33 Tal1ifpost .16 Abs. :1.Z. 1.s,ind in 
der lit. b nachdem Beistl1ich .die W or.te "min,de
stens jedoch 500 S," anzufügen. 

44. Der Abs. 2 des § 33 Tarifpost 16 hat zu 
end,allen; ,diehisherigen Albs. ·3 und 4 erhalten 
die Bezeichnung Abs. 2 und Abs. 3. 

45. Im § 33 Tarifpost16.sind im neuen Abs. 2 
nach· dem Wort "Gesellscha-ftsvertr.ag"· die Worte 
".im Inland" einzufügen. 

46. Im § 33 Ta-rifpost 17 Abs. 1 haben in der 
2 .. 2 idieWorte. ;,worunter auch 'Kuxe :im Sinne 
des Berggesetzcs.zu verstehen sind,"::z:u entfallen. 
In der Z. 4 s<irl'd vor den \v'orten ."vom ·.Werte 
der Sachen" die Worte "vom Werte der Leib
rente, mindestens aber" einzufüg,en. 

47. Der § 33 Tarifpost 19 hat zu lauten: 

,i19 'K-reditverträge 

(1) Kreditv'erträge, mit welchen ·den ,Kredit
nehmern ·die Verfügung übq einen bestimmten 
Geldbetrag eingeräumt wird, von der verein
harten Kreditsumme 

1. im allgemeinen .............. 0,8 v. H.; 

2. für Kreditverträge zur Fi,nan'liLe
rung von Ausfuhrgeschäften, für die 
der Bundesminister für Finanzen 
namens des Bundes die Haftung 
nach dem Ausfuhrförderungsgesetz 
1964 übernommen nat, und für 
Kreditverträgeder österreich,ischen 
Exportfonds Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung . . . . . . . . . . .. 0,5 v. H.; 

3. Kredite von Gesellschaftern 'an ihre Gesell
schaft wie Darlehen Igemäß § 33 Tarifpost 8 
Abs.4. 

(2) Gebührenfrei sind 

1. Prolongationen von Krediten, für die nach 
diesem Bundesgesetz eine Gebühr zu entrichten 
war, bis zu einer Dauer ,des Kreditverhältnisses 
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von fünf Jahren, bei wiederholten Prolongatio
nen jene, mit ,denen nicht erstmals ein Vielfaches 
von fünf Jahren überschritten wird; 

2. Kredite zwischen Kreditinstituten (Oester
reichische Nationalbank, österreichische Post
sparkasse); 

3. Kredite von Kreditinstitmten (Oesterreichi
sche Nationalbank, österreichische Postsparkasse) 
an ausländische Kreditnehmer,die im Inland 
weder einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufent
halt) noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz 
haben, soweit diese Kreditverträge . nicht nach 
Abs. 1 Z. 2 gebührenpflichtig sind. 

(3) Den Kreditverträgen stehen gleich die im 
Zusammenhang mit ,dem Ankauf von Forderun
gen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen 
getroffenen Vereinbarungen über die Gewäh-. 
rung eines Rahmens für die Inanspruchnahme 
von An2:ahlungeri." 

48. Der Abs. 2 des § 33 Tari,fpost 20 hat zu 
lauten: 

1. im allgemeinen .............. 0,8 v. H.; 

2. an Kreditinstitmte, wenn für 
die Erfüllung der For,derung der 
Bundesmini!ster für Finanzen namens 
des Bundes die Haftung nach ,dem 
Ausfuhrförderungsgesetz 1964 über-
nommen hat .................... 0,5 v. H.; 

3. von Anteilen an einer Gesell-
schaft mit beschränkter HaftJung .. 2 v. H. 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht: 

1. Zessionen an Gebietskörperschaften zur 
Sicherung rückständiger öffentlicher Abgaben; 

2. Zessionen zwischen Kreditinstituten 
(Oesterreichische 
Postsparkasse); 

Nationalbank, österreichische 

3. Zessionen von FOl'derungen 
lieferungen oder Dienstleistungen 
institute, Isoweitdiese Zessionen 
Abs. 1 Z. 2 gebührenpflichtig sind." 

aus Waren
an Kredit
nicht nach 

,,(2) Gebührenfrei sind 50. Dem § 33 Tarifpost 22 ist als sechster 
1. Unterhaltsvergleiche, ,die von einer Bezirks- Absatz anzufügen: 

verwaltungsbehörde als Amtsvormund abge
schlossen werden; 

2. Vergleiche mit Versicherungsunternehmun
gen über Ansprüche aus Kranken- oder Schadens
versicherungsverträgen. 

49. Der § 33 Tarifpost 21 hat zu lauten: 

,,21 Zessionen 

(1) Zessionen oder Abtretungen überhaupt von 
Schuldforderungen oder anderen Rechten nach 
dem Werte des Entgeltes 

,,(6) Die Gebühr ist ohne Rücksicht auf ihre 
Höhe in Stempelmarken zu entrichten." 

Artikel n 

(1) Dieses Bundesgesetz ist auf alle Tatbestände 
anzuwenden, ,die nach dem 31. Dezember 1976 
verwirklicht wenden. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 
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Erläuterungen 

Eine grundlegende Neugestaltung der 1m 
geltenden Gebührengesetz 1957 .geregelten Ge
bühren mit der Zielsetzung, diese an die ge
änderten rechtlichen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse anzupassen, ist ohne weitgehen.de Neu
gestaluung des gesamten Gesetzes, vor allem 
aber der gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte, 
nicht zie1führend. Eine Regelung, die solche 
wesentliche .Knderungen bei den Gebühren vor
sieht, würde anderseits auch nicht ohne Auswir
kungen auf die Rechts~ und Wirtschaftsentwick
lungsein, wobei das Ausmaß solcher Auswir
kungen weitgehend von den 1m Zeitpunkt der 
Gesetzesänderung herrschenden Verhältnissen 
abhängig wäre. 

Eine grundlegende Neugestaltung des Ge
bührenrechtes ist aus ,dieser Sicht derzeit nicht 
vorteilhaft. Da jedoch die festen Gebührensätze 
und die Wertgrenzen des Gebührengesetzes 1957 
seit 1965 unverändert geblieben sind und 
einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes eine mit 
der Absicht des Gesetzgebers nicht zu verein
barende Auslegung zulassen bzw. nicht mehr 
der rechtlichen und wirtschaftlichen Entwick
lung angemessen sind, kann eine Erhöhung 
der festen Gebühren und eine Novellierung 
einzelner in ,der Praxis zu durchaus uner
wünschten Er:g~hnissen :fiührender Gesetzesbe
stimmungen nicht aufgeschoben wer,den. 

Die vorgesehenen 1\.nderungen führen zu kei
nem vermehrten Personal- .und Sachaufwand. 

Zu Z.l: 

Die Erhöhung der festen Gebührensätze trägt 
den seit 1965 geänderten Wertverhältnissen und 
dem Erfordernis Rechnung, wenigstens zum 
Teil durch Mehreinnahmen den Aufwand zu 
decken; der von den Parteien ,durch die Inan
spruchnahme der Behörden und Ämter m 
Vollziehungder Gesetze verursacht wird. 

Zu Z. 2: 

Betrieben, die laufend eine größere Anzahl 
gleichartiger Rechtsgeschäfte abschließen, soll 
die Gebührenanzeige und die Gebührenentrich
tung dadurch erleichtert werden, daß ihnen die 
SelbstberechlliUng und monateweise Entrichtung 

der Gebühr für diese Rechtsgeschäfte bewilligt 
wird. Diese Form der Gebührenentrichtung 
führt auch zu einer Entlastung der Finanzver
waltung und damit zu einer Verwaltungsverein
fachung. 

ZuZ.4: 

Die nicht ol1dnungsgemäße Ent,richtung von 
Gebühren für Schriften und Rechtsgeschäfte hat 
nicht nur eine Einnahmenverkürzung, sondern 
in der Regel auch einen erheblichen Verwal
tungsmehraufwand 7Jur Folge. Um ,die auf sol
che Art entstandenen finanziellen Nachteile aus
zugleichen und einem nicht gesetzmäßigen Ver
halten ,der Abgabepflichtigen von Anfang an 
nach Möglichkeit entgegenzuwirken, ,wird in den 
Bestimmungen der Abs. 1 und 2 als objektive 
Rechtsfolge einer nicht vorschriftsmäßLgen Ent
richtung von Gebühren in Stempelmarken oder 
einer verspäteten oder überhaupt unterlassenen 
Anzeige zur Gebührenbemessung die Festsetzung 
einer angemessenen Gebührenerhöhung zwin
gend angeor,dnet. Die Festsetzung dieser Ge
bührenerhöhung liegt somit nicht im Ermessen 
der Finanzbehörden. Hingegen sind diese nach 
Abs. 3 berechtigt, unabhängig von der nach 
Abs. 1 und 2 zwingend festzusetzenden Er
höhung eine weitere Erhöhung bis zum Zwei
fachen der Gebühr zu el'heben, die infolge Ver-
1etzung von Bestimmungen dieses Bundesge
setzes nicht in der im Gesetz vorgesehenen 
Weise entrichtet wird. Damit wird .dem Um
stand Rechnung getragen, daß ,die Einhaltung 
der Vorschriften dieses Bundesgesetzes nur unter 
erschwerten Bedingungen durch Organe der 
Finanzverwaltung überwachbar ist. 

Zu Z. 7 und 8: 

Die Gebühr für die Verleihung der öster
reichischen Staatsbürgerschaft und die Gebühr 
für die Namensänderung kann nach § 14 TP 1 
Abs. 3 ,des Gebührengesetzes 1957 in der gelten
den Fassung und den hiezu ergangenen Ver
ordnungen den Einkommens- und Vermögens
verhältnissen des Abgabepflichtigen entsprechend 
auf Antragermäßigt werden. Dieses Ermäßi
gungsverfahren, das sich schon in der Vergan-

3 
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genheit für die Parteien und für die Verwaltung 
in seiner Durchführung als Erschwernis erwiesen 
hat,' kann nach der nun in Aussicht genommenen 
Regelung entfallen, da die Gebühren für die 
Verleihung der österreichischen Staatsbürger
schaft und für die Namensänderung nicht der 
Erhöhung' der übrigen festen Gebührensätze 
entsprechend angehoben, sondern im Gegenteil 
weitgehend herabgesetzt werden; dabei wurde 
auf die Höhe ,der ,Gebühr Bedacht genommen, 
die nach Maßgabe ,des Ermäß~gungsverfahrens 
bisher im Durchschnitt zu entrichten war. 
Sollte die Einhebung ,der nunmehr geringeren 
Gebühr in Einzelfällen zu Unbilligkeiten führen, 
so kann im Wege des § 236 der Bundesahgaben
ordnung abgeholfen' werden. Der für die Staats
tbürgerschaftsgebühr vorgesehene' gestaffelte 
Tarif entspricht den vornehmlichsten Erwerbs
arten der österreichischen Staatsbürgerschaft 
nach dem Staatsbürgerschaftsgesetz. 

Mit' den Änderungen in den Z. 8 und 9 wird 
den Bestimmungen des Berggesetzes 1975, BGBl. 
Nr. 259, Rechnung getragen. Es werden nun
mehr alle bergrechtlichen Sachverhalte, die mit 
den bisher schon gebührenpflichtigen Tatbe
ständen vergleichbar sind, in. die Gebührenpflicht 
miteinbezogen. 

Der Betrag von S 500,- für die Verleihung 
einer Bergwerksberechtigung an Stelle des Be
trages von S 2 160,- nach der geltenden Fas
sung ist ,durch die §§ 31 und 35 des Berggesetzes 
1975 bedingt, 'Wonach Bergwerksberechtigungen 
für Grubenmaße und überscharen verliehen 
werden und dies unter bestimmten Vorausset
zungen auch gleichzeitig für mehrere, maximal 
16 Grubenmaße in einem Bescheid erfolgen 
kann. Bei Belassung der bisherigen Belastung 
hätte dies im Vergleich zur geltenden Rechts
lage des Gebührengesetzes und des Berggesetzes 
1954 im Hinblick auf § 12 des GebG zu einer 
für den Bergbau nur schwer tragbaren Belastung 
geführt. 

Zu Z. 9: 

Damit werden die Familienangehörigen der 
Bediensteten fremder Yerkehrsanstalten den 
Familienangehörigen der eigenen Bediensteten 
der Bahnverwaltungen gleichgestellt, während 

. eine Gleichstellung bisher nur für die Bedienste
ten selbst vorgesehen war. 

Zu Z. 10: 

Die Begrenzung der ,Beilagengebühr für eine 
Beilage mit ,100,- S soll verhindern, daß bei 
umfangreichen Beilagen die Gebühr unange
messen hoch wird. Damit wird auch dem Um
stand Rechnung getragen, daß ,die bisherige Be
stimmung des Abs. 2 des § 14 Tarifpost 5, die 
für Druckwerke und Manuskripte eine Sonder
regelung vorsah, nunmehr entfällt. 

Zu Z. 11: 

Die Bestimmung des § 14 Tarifpost 5 Abs. 2 
in der geltenden Fassung sieht eine Betragsbe
grenzung ,der Beilagengebühr für Druckwerke 
und Manuskripte vor, soweit es sich nicht um 
Beweisschriften handelt, ,die für Zwecke der 
Eingabe verfaßt sind. Diese Bestimmung, die 
für die Praxis von geringer Bedeutung war und 
zu Auslegungsschwierigkeiten geführt hat, kann 
im Hinblick auf die nunmehr im Abs. 1 des 
§ 14 Tarif.post 5 vorgesehene Begrenzung der 
Gebühr für eine Beilage mit 100,- S ersatzlos 
entfallen. 

Zu Z. 12: 

Das Begehren, von der y,erpflkhtung zur Ent
richtung einer Geldleistung aus einem öffent
lich-rechtlichen Verpflichtungsgrund enthoben' zu 
werden, betrifft in einem solchen Maße die 
Privatinteressen des Einschreiters, daß es ge
rechtfertigt ist, die bezüglichen Eingaben in den 
Kreis der nach § 14 Tarifpost 6 Abs. 2 einer 
erhöhten Gebühr unterliegenden Eingaben ein
zubeziehen. übersteigt die Höhe des begehrten 
Erlasses den Betrag von 20 000,- S nicht, so 
unterliegt die Ei:ngabe dem allgemeinen Ge
bührensatz nach Abs. 1 ~ 

Zu Z.13: 

Nach der Rechtsprechung des VwGH unter
liegen Eingaben öffentlich-rechtlich Bediensteter 
in Angelegenheiten ihres Dienstverhältnisses 
schon derzeit nicht ,der Gebührenpflicht. In der 
nunmehr vorgesehenen Befreiungsb~stimmung 
soll eine Gleichstellung der öffentlich-rechtlich 
Bediensteten mit ihren Hinterbliebenen in 
Dienstrech tsangelegenheiten herbeigeführt wer
den. 

Zu Z. 16: 

Die Änderungen gegenüber der geltenden 
Regelung ergeben sich aus der Angleichung an 
das Paßgesetz 1969, BGB!. Nr. 422, und an das 
Fremdenpolizeigesetz, BGBI. Nr. 75/1954. 

Unter den Begriff der "Reisepässe" fallen nach 
§ 4 Abs. ,1 ,des Paßgesetzes gewöhnliche Reise
pässe, Dienstpässe, Diplomatenpässe, Fremden
pässe und ,die gemäß Art. 28 der Konvention 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI. 
N r. 55/1955,' ausgestellten Reisedokumente 
(Konventionsreisedokumente). 

Zu den "Paß ersätzen" zählen die im § 30 
des Paßgesetzes angeführten Personalausweise, 
Sammelreisepässe und übernahmserklärungen 
für österreichische Staatsbürger. 

Die Befreiung im Abs. 2 Z.1 entspricht dem 
geltenden Recht. Gleiches gilt auch für die in 
der Z. 2 vorgesehenen Sichtvermerke, soweit sie 
Diplomaten- ,und Dienstsichtvermerke betrifft. 
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Die Ausdehnung ,der Gebührenbefreiung auf die 
übrigen . Sichtvermerke, wenn Gegenseitigkeit 
gegeben ist, sölldie Möglichkeit schaffen, Sicht
vermerke allgemein vün der Gebührenpflicht für 
den Fall ausZlunehmen, ,daß. der andere Staat 
keine Gebühr für Sichtvermerke erhebt, da die 
Abkümmen über die Aufhebung . der Sichtver
merkspflicht in der Regel nur Sichtvermerke 
für den Tüuristenverkehr betreffen. 

Zu Z. 17: 

, Für. ,die' Gebührenpflicht vün übersetzungen 
ist es nicht entsche~dend, üb die übersetzung 
von einem beeideten Dülmetscher üder vün 
einer anderen Persün verfaßt wird; entscheidend 
ist vielmehr, daß ,die Richtigkeit einer über
setzung vüneinem beeideten Dülmetscher be
glaubigt wird. 

Zu Z. 18: 

Mit dieser Bestimmung· wird die bisher nicht 
erhöhte Wertgrenze für nur der ermäßigten 
Gebühr unterliegende Zeugnisse über' Dienst
leistungen um das 'mehr als Siebzehnfache ange
hüben. 

Zu Z. 21: 

Die Erfahnung hat gezeigt, daß· über jene 
Rechtsgeschäfte, die auch bei einem Austausch 
vün Anbüt- und Annahmeschreiben gebühren
pflichtig sind (Besiandvertrag, Dienstvertrag, 
Gesellschaftsvertrag, Pensiünszusicherung), r,egel~ 
mäßig. Vertragsurkunden errichtet werden. Bei 
allen übrigen Rechtsgeschäften wird hingegen 
zur Vermeidung der Gebührenpflicht üft auch 
vün gleichzeitig anwesenden Vertragsparteien 
die Fürm von Anbüt- und Annahmeschreiben 
gewählt oder bei bereits mündlich zustande 
gekümmenen Rechtsgeschäften zum Schein eine 
Beurkundung in Fürm vün Anbüt- und An
nahmeschreiben vürgenümmen. Es wird also. asus 
abgabenrechtlichen Gründen ein Weg beschrit
ten, für den zivilrechtlich kein Bedürfnis besteht 
und der allenfalls zur Rechts·unsicherheit führt. 

Nunmehr·ist jede über ein Rechtsgeschäft 
errichtete Schrift, die ,den für die Gebührenbe
messung maßgeblichen Inhalt des Rechtsgeschäf
tes erkennen läßt, als Urkunde anzusehen. Das 
sind zunächst grundsätzlich alle förmlichen U r
kunden, seien sie rechtserzeugend oder rechtsbe
zeugend. Darüber hinaus süll aber auch jede 
andere Schrift ,die Gebührenpflicht hegründen, 
aus der der Inhalt eines Rechtsgeschäftes und 
damit die für die Gebührenbemessung maßgeb
lichen Umstände hervürgehen, gleichgültig auf 
welche Weise ,das Rechtsgeschäft zustande ,ge
kümmen ·ist. In diesem Sinne süll unter anderem 
ein Annahmeschreihen, das für sich allein den 
maßgeblichen Inhalt ,des Rechtsgeschä.ftes wie
dergibt oder auf ein schriftliches Anbütschreihen 

Bezug nimmt, als eine die Gebührenpflicht aus;
lösende Urkunde gelten. Als Urkunde süll;tuch 
ein Anbütschreiben gelten, wenn·der Vertrag 
auf andere Weise als ,durch Annahmeerklärung: 
zustande kümmt. In ,diesem Fall entsteht. jedoch 
die Gehührenschuld dem Grundsatz entspre
chend"daß nur gültig zustande gekümmene 
Rechtsgeschäfte ,den Gegenstand der Gebühren
erhehung bilden können; nicht vür ·demZu
standekümmen des Vertrages. 

Zu Z. 22: 

Bei Errichwng einer Urkunde über ein 
Rechtsgeschäft im Ausland ist bei Zutreffen aller 
sünstigen Vüraussetzungen eine Gebührenpflicht 
derzeit nur dann gegeben, wenn die Original
urkunde üder bei Errichtung mehrerer Gleich
schriften wenigstens' eine Gleichschrift in das 
Inland gehracht wird. Die Neufassung dieser 
Bestimmung sieht vür, ·daß nicht nur das Ein
bringen einer Urkunde in Urschrift (Gleich~ 
schrift) in das Inland für ,das Entstehen der Ge
bührenschuld ausreichend ist, sündern daß auch 
das Einbringen einer Abschrift in das Inland, 
allerdings nur einer begla.ubigten Abschrift, ge
nügt. Als Abschrift ist jede Reproduktiün 
(Küpie) einer Schrift zU 'verstehen, ühne Rück
sicht darauf, auf welche Weise diese hergestellt' 
wurde. 

Zu Z. 23: 

Diese Bestimmung regelt ,das Entstehen: der' 
Gebührenschuld bei den im § 15 Abs. 2 be
zeichneten Fällen einer Beurkundung des Rechts
geschäftes. Wann ein Rechtsgeschäft,zustande 
gekümmen ist, ist nach Maßg~be d~s bürger
lichen Rechtes ·zu beurteilen. 

Zu Z. 24: 

Diese Bestimmung regelt das Entstehen: der' 
Gebührenschuld bei Beurkundung eines Gesell
schafter,darlehens in den Büchern und Aufzeich
nungen ,der Gesellschaft. 

Zu Z. 25: 

§ 17 Abs. 1 inder geltenden Fassung ür,dnet 
an, daß für die Festsetzung der Gebühr der 
Inhalt der über das Rechtsgeschäft errichteten 
Urkunde maßgebend ist. Diese Bestimmung soll 
durch Anfügen eines zweiten Satzes dahin er
gänzt werden, ·daß zu ,dem für die Gebührenbe
messung maßgeblichen. Urkundeninhalt auch ,der 
Inhalt jener Schriftstücke gehört, auf die in ·der 
Urkunde deshalb hingewiesen wird, weil. sie 
einen Teil des rechtserheblichen Inhaltes des be
,urkundeten Rechtsgeschäftes bilden; wie dies 
beispielsweise bei allgemeinen Geschäftsbedin
gungen oder bei .dem im Annahmeschreiben 
genannten Anbütschteiben ,der Fall ist, gleich-
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gülti,g ob die Schriften, auf die in der Urkunde 
hingewiesen wird, .der Urkunde angeschlossen 
sind oder nicht. 

Zu Z. 26: 

Nach der geltenden Regelung des § 18 Abs. 4 
liegt eine erstmalige Beurkundung eines Rechts
geschäftes in einer Eingabe oder in einem Proto
koll vor einem Gericht oder vor einer anderen 
Behörde auch dann nicht vor, wenn über ,das 
Rechtsgeschäft eine Urkunde im Ausland er
richtet wurde, gleichgültig ob diese Urkunde in 
oeiner die Gebührenpflicht begründenden Weise 
in das Inland gebracht wurde oder nicht. 

Nach der Neufassung dieser Bestimmung liegt 
'eine erstmallge Beurkundung auch dann vor, 
wenn über das Rechtsgeschäft bereits eine Ur
kunde im Ausland errichtet wurde. Eine Gebühr 
für die erstmalige ,Beurkundung wird in einem 
solchen Falle allerdings dann nicht. zu entrichten 
sein, wenn die im Ausland errichtete Urkun:de 
vor der Beurkundung gemäß § 18 Abs. 4 in 
,einer ,die Gebührenpflicht begründenden Weise 
in ,das Inland gebracht wur,de und der Ge
bührenschuldner von der in der neuen Fassung 
des § 25 eingeräumten Begünstigung Gebrauch 
macht. 

Zu Z. 27: 

Durch die Regelung des § 15 Abs. 2 in der 
neuen Fassung besteht künftig keine Möglich
keit, Sicherungs- und Erfüllungsgeschäfte zu 
Kreditverträgen in einer nicht die Gebühren
pflicht begründenden Weise zu beurkunden. Die 
Verschiedenheit der Sicherungs- und Erfüllungs
geschäfte zu Kreditverträgen der Art und dem 
Umfang nach häte ':DU 'unterschiedlichen und un
kontrollierbarenBelastungen der einzelnen Kre
ditgeschäfte geführt. Aus diesem Grunde muß
ten, um eine der Höhe nach einheitliche Ge
bührenbelastung der Kredite zu gewährleisten, 
der Kreditvertrag selbst der Gebühr unterworfen 
und alle zu seiner Sicherung oder Erfüllung ab
geschlossenen Rechtsgeschäfte von der Gebühr 
befreit werden, ohne Rücksicht ,darauf, von wel
chen Personen diese Rechtsgeschäfte abgeschlos
sen und in welcher Weise sie beurkundet werden. 
Diese Regelung ist auf Kreditgeschäfte mit Kre
ditinstitluten beschränkt, die nach ,den Bestim
mungen des Kreditwesengesetzes betrieben wer
den, weil übermäß1ge Gebührenbelastungen in 
diesem Bereich zwangsläufig unerwünschte Ent
wicklungen bei den Kreditzinsen zur Folge ge
habt hätten, während bei Krediten von anderen 
Kreditgebern diese Auswirkungen nicht zu er
warten sind und auch der Umfang der Gebüh
renbelastung aus Sicherungs- und Erfüllungsge
schäften in ,diesen Fällen nicllt weitreichender ist 
als beim Darlehen. 

Nach§ 33 Tarifpost 19 Abs. 1 Z. 2 neuer 
Fass.ung unterliegen unter den dort näher be
zeichneten Voraussetzungen Kreditverträge zur 
Finanzierung. von Ausfuhrgeschäften einem er
mäßigten Gebührensatz. Alle Rechtsgeschäfte, 
die für die Refinanzierung dieser Kredite erfor
derlich sind, sind gebühtenbefreit. 

Zu Z. 28: 

Bestimmend für die Neuregelung ,des § 25 
ist, daß an sich zwar ,das Rechtsgeschäft und nicht 
die darüber errichtete Urkunde den Gegenstand 
der Gebühr bildet, sodaß die Gebühr ohne 
Rücksicht auf die Anzahl ,der errichteten Urkun
den nur einmal zu erheben wäre. In der Praxis 
kann aber andererseits nicht darauf verzichtet 
wer:den, daß aus jeder Urkunde über ein Rechts
geschäft ersichtlich sein muß, ob das Rechtsge
schäft ordnungsgemäß vergebührt wurde. Wäre 
dies nicht der Fall, müßte die Behauptung der 
Partei, sie habe ,die Gebühr für das Rechtsge
schäft bereits entrichtet, vom Finanzamt wider
legt wer,den. Es ist daher vorgesehen, daß bei 
Errichtung mehrerer Urkunden über dasselbe 
Rechtsgeschäft die Gebühr an sich nur auf Grurud 
einer Urkunde zu entrichten ist und alle übrigen 
Urkunden keine Gebührenpflicht begründen, so
fern sie innerhalb eines Monats nachdem jeweils 
für sie maßgeblichen Zeitpunkt des Entstehens 
der Gebührenschuld dem Finanzamt mit dem 
Nachweis vorgelegt werden, daß bereits auf 
Grund einer anderen Urkunde die Gebühr in 
Stempelmarken entrichtet oder die Gebühren
anzeige erstattet wurde. Wird der Nachweis der 
Gebührenentrichtung in Stempelmarken oder 
der Gebührenanzeige nicht erbracht oder die wei
tere Urkunde nicht oder nicht rechtzeitig vor
gelegt, dann ist die Gebühr auch auf Grund jeder 
dieser Urkunden selbständig zu entrichten. Diese 
Regelung gilt für Gleichschriften ebenso wie für 
die zu verschiedenen Zeitpunkten ausgefertigten 
Urkunden. 

Bei Notariatsurkunden und bei Urkunden, 
die von den im § 3 Abs. 4 bezeichneten Personen 
ausgestellt werden, kann die Anbringung des 
Vermerkes über die erfolgte Gebührenanzeige 
bzw. Gebührenentrichtung auf den Urkunden, 
die keine weitere Gebührenpflicht begründen, 
den Urkun,denverfassern überlassen bleiben. 

Zu Z. 29: 

Eine Haftung für die im § 30 neben den Ver
tragsteilen bezeichneten Personen soll nur dann 
gegeben sein, wenn die Gebührenanzeige nicht 
ordnungsgemäß erstattet oder die Gebühr nicht 
ordnungsgemäß in Stempelmarken entrichtet 
wird. Damit soll sichergestellt werden, daß die 
am Abschluß des Rechtsgeschäftes beziehungs
weise an der Errichtung der Urkunde mitwir
kenden Personen, insbesondere die berufsmäßi-
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338 der Beilagen 

gen Parteien vertreter, auf die ordnungsgemäße 
Gebührenanzeige beziehungsweise Gebührenent
richtung in Stempelmarkendurch die Gebühren
schuldner hinwirken. 

Zu Z. 30: 

Die Gebührenanzeige ,für Rechtsgesmäfte" für 
die eine' Hundertsatzgebühr mit Bescheid fest
zusetzen ist, kann nunmehr nicht nur mit einer 
beglaubigten Absmrift,. sondern auch mit einer 
bei den Akten verbleibmden Gleichschrift . er~ 

. folgen. 
Die Frist für die Gebührenanzeige, die der

zeit nur acht Tage beträgt, wird mit einem 
Monat festgesetzt, um den GebÜhrenschul.dnern 
ausreichend Zeit zu geben, die Anzeige zur Ver
me~dung ,der mit einer verspäteten Anzeige ver
bundenen Remtsfolge einer Gebührenerhöhung 
in allen Fällen rechtzeitig durchz,uführen. 

Zu Z. 33: 

Die neue Fassung des § 33 Tarifpost 5 Abs. 1 
ordnet 'an, daß jedenfalls alle Miet- oder Pacht
verträge, ,die nach den Bestimmungen der 
§§ 1090 ff. ABGB zu beurteilen sind, darüber 
hinaus aber auch jene Verträge, die an sich zwar 
den Tatbestand ,des § 1090 ABGBerJüllen, aber 
inder Literatur oder Rechtsprechungverschie
dentlich wegen Nichterfüllung sonstiger Voraus
setzungen nicht. als Bestandverträge gewertet 
werden, ,der Gebühr unterliegen (z. B. Nutzungs
verträge von Wohnungsgenossenschaften mit 
ihren Mitgliedern, Leasingverträge). 

Die Bestimmung des Abs. 2 stellt in überein
stimmung mit der herrschenden Praxis klar, daß 
alle . Leistungen, die der Bestandnehmer ver
traglich für die überlassung des Gebrauches der 
Bestandsache übernimmt oder die der ErLeichte
rung der Ausübung des b~stimmuIlgsgemäßen 
Gebrauches dienen, in die Bemessungsgrund
lage für die Gebühr einzubeziehen sind, Liegt 
eine solche Leistung vor, dann kann sie auch 
dann. nicht aus der Bemessungsgrundlage ausge
schieden wer,den, wenn sie nach den Vereinba
rungen der Vertragsparteien unter bestimmten 
Voraussetzungen auf andere Leistung.en, etwa 
als Vorauszahlung auf den Kaufpreis im Falle 
des Erwerbes des in Bestand gegebenen Grund
stückes durch den ,Bestandnehmer, anzurechnen 

ten soll eme Belastung des Fremdenverkehrs 
mit Gebühren aus Bestandverträgen vermieden 
werden. Die Befreiung geht verloren, wenn das 
Mietverhältnis über diesen Zeitpunkt hinaus 
fortgesetzt wird. 

Die Befreiung für Bestandverträge mit einem 
2000,- S nicht übersteigenden. Wert (Frei
grenze) weicht von der derzeit geltenden Rege
lung insofern ab, als die Wertgrenze angehoben 
und die Gebührenbefreiung nicht mehr auf ein 
J ahresentgdt abgestellt ist, sondern auf den ge
samten, die Bemessungsgrundlage bildenden 
Wert. 

Die gebührenremtliche Beurteilung von Be
standverträgen wird im übrigen durm die' neue 
Fassung des § 33 Tarifpost 5nimt berührt. 

Zu Z. 34: 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsge
richtshofes sind auf Grund der geltenden Fas
sungdes § 33 Tarifpost 7 Abs. 1 Bürgsma.ften 
als Bürge und Zahler im Hinblick auf die der 
Definition der Bürgschaft in dieser Tarifbestim
mung beigefügte Zitierung des § 1346 ABGß 
nicht gebührenpflichtig. Nach Streimung der für 
diese Ansicht maßgeblichen Worte ist nunmehr 
für eine solche Auslegung kein Raum. Nach der 
neuen Fassung unterliegen alle Arten der Bürg
smaft, für deren rechtliche Beurteilung die Be
stimmungen des bürg;erlimen Rechtes maßgeblich 
sind, der Gebühr. 

Zu Z. 36: 

Eine Befreiung aller Darlehen von Erwerbs
und Wirtschaftsgenossensmaften, wie sie derzeit 
in ,der Z. 3 des § 33 Tarifpost 8 Abs. 2 enthalten 
ist, und damit eine Begünstigung g,egenüber Dar
lehen ,der Kreditinstitute, ist nam dem gegen" 
wärtigen Stand der Entwicklung des Geschäfts
betriebes der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen
schaften nicht angebracht. Es wir,d daher künftig 
nur mehr ,für solche Darlehen der Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften, für die in Gesetien 
ohnehin sachliche Befreiungen vorgesehen sind, 
keine Gebühr zu entrichten sein. Die schon bis
her bestehende sachliche Befreiung der Bauspar
kassendarlehen bleibt aufremt. 

Zu Z. 37: 

sind. , Diese Bestimmung enthält eine unwiderleg-
. Aus der Anordnung im Abs. 3, bei Verträgen liche. Rechtsvermutung für die Gültigkeit ,des. 

von unbestimmter Dauer wiederkehrende Lei- Darlehensvertrages im Bereich ,der Rechtsgebüh
stungen mit dem Dreifachen<des Jahreswertes zu ren insoweit die Gültigkeit ,des Rechtsgeschäftes' 
bewerten, ergibt sich einerseits, ,daß nicht jahres- von der Zuzählung der Darlehensvalute abhängt. 
weise ,zu erbringende wiederkehrende Leistun- Die Einrede der nicht erfolgten Zuzählung bei" 
gen auf einen' Jahreswert umzurechnen sind, und . beurkundener Erklärung des Schuldners, ,die dar
daß andererseits einmalige Leistungen im.vollen geliehenen Sachen erhalten zu haben, ist ,dem
Umfang im Wert zu veransmlagen sind. . nach unzulässig. Die durm die einschlägige 

Durch die Befreiung der Vermietung von Rechtspremung ,des Verwaltungsgerichtshofes ge
Wohnräumen bis zu einer Dauer von drei Mona- schaffene Situation,.wonam bei ,Zuzählurtg eineS: 
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Darlehens nam· Errim~ung der Darlehensur
]{unde mangels eines ·gültigen Darlehensvertrages 
im Zeitpunkt der Urkundenerrichtung keine Ge
hühr für das Dai;lehen, wohlaher eine Gebühr 
für die bezüglichen Simerungs- und Erfüllungs~ 
geschäfte. erhoben wer,den kann, ist damit he
seitigt. Die neue Regelung ist im übrigen der bei 
Kreditinstituten übliruen Vorgangsweise bei der. 
Vergabe von Darlehen angepaßt. 

Der. Ausweis eines Darlehens eines Gesell
~mafters inden nam ,den abgabenremtlimen 
Vorsmriften im Inland zu führenden Büchern 
'und Aufzeimnungen seiner Gesellsmaft gilt als 
Beurkundung, da dieserBümerund Aufzeim
nungen . grundsätzlich geeignet sind, über die 
'Zuzählung des Darlehens' Beweis zu erbringen 
und daher häufig infolge des Naheverhältnisses 
des Gesellsmafters zu seiner Gesellsma.ft von ,der 
Er~imtung einer förmlichen Urkunde abge
sehen wird. 

Zu Z. 42:' 

Die Festsetzung des Mindestbetrages mit 
10,- S soll eine unangemessene Belastung kleiner 
Gesmä.ftsanteile verhindern. 

Zu Z. 43: 

. Bei· Gesellsmaftsv,erträgen, in denen die Ge
sellschafter neben ihrer Arbeitskraft Vermögens
einlagen w~dmen, ist die Gebühr allein von der 
Vermögenseinlage w erheben. Gesellschafter, 
die nur ihre Arbeitskraft einbringen, wären 
somit smlemter gestellt als Gesellschafter, die 
außerdem noch eine geringfügig,e Vermögensein
lage w~dmen. Diese sachlim nimt gerechtfertigte 
Differenzierung soll durm die Mindestgebühr 
von 500,~ S bei Widmung von Vermögens ein
lagen beseitigt werden. 

Zu Z. 45:' 

N am der geltenden Regelung ist eine Gebühr 
für den Gesellsm-aftsvertragauf Grund einer 
Anmeldung zur Eintragung .der Gesellsmaft in 
das Handelsregister dann nimt zu erheben, wenn 
über den Gesellschaftsvertrag eine Urkunde im 
Ausland errimtet wird. Wil1d die Urkunde nicht 
in einer die Gebührenpflicht begründenden 
Weise in ,das Inland gebramt, was in der Regel 
zutrifft, so ist überhaupt keine Gebühr z,u ent
richten, während die Anmeldung zum' Handels
register eines bloß mündlim 'abgesmlossen,en Ge
sellschaftsvertrages eine Gebührenpflimt zur 
Folge hat. Diese samlim nimt gerechtfertigte 
Differenzierung wird durch ,die neUe Regelup.g 
beseitigt. . 

Zu Z. 46:. 

.. Die Bestimmung; ,daß bei. Hoffnungskäufen 
~uCh Kuxe im Sinne des Berggesetzes als beweg-

liche Sachen anzusehen sind, ist ,durm die berg
gesetzlime Entwicklung überholt und kann da
her e'ntfallen. 

Bei entg,eltlimen Verträgenbildef in ,der Regel 
das 'Entgelt die Bemessungsgrundla.ge für die 
Gebühr. Es soll daher künftig aum bei Leib
rentenverträgen grundsätzlim der Wert. der 
Leibrente ,die Bemessungsgrundlage bilden und 
,der Wert ,der gegen Leibrente. überlassenen be
weglichen Sachen nur dann maßgeblim sein, 
wenn dieser hööher ist als der Wert der Leib
rente. Dies entsprimt der bei Gesellschaftsver
trägen bei der entgeltlimen Veräußerung von 
Geschäftsanteilen .getroffenen Regelung über ,die 
Bemessungsgrundla,ge. . 

ZuZ.47: 

Sicherungs- und Erflillungsgesmäfte w . den 
bisher nicht der Gebühr unterliegenden Kredit
verträgen könnten nam der neuen Fassung des 
§ 15 Abs. 2 ni mt mehr in einer keine Gebühren
pflimt begründenden. Form beurkundet werden. 
Obermäßi~e Gebührenbelastungen auf Grund 
der üblichen Praktiken bei Vergabe von Kredi
ten wären. die Folge ,dieser Änderung. Es ist 
daher geboten, die Kreditverträge selbst deI,' 
Gebühr zu unterziehen, den Gebühr,ensatz dem 
durch diesen Entwurf herabgesetzten Gebühren
satz von 0,8 v. H. für Darlehen anzugleichen 
und die Kreditverträge von ,den Gebühren für 
die Sicherrungs- und Erfüllungsgesmäfte mit der 
im § 20 Z. 5 gesmaffenen Gebührenbefreiung 
zu entlasten.· Um die Höhe ·der Gebühr in ange
messenen Grenzen zu halten, werden Kredite 
zwismen Kreditinstituten '. und Prolongationen 
bis zu einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren he
freit. Die Begünstigung für Prolongationen 
führt zu einer Gleimstellung ,der kurzfristigen 
mit den mittelfristigen 'Krediten. Aum Kredite 
der Kreditinstitute an ausländisme Kreditneh
mer werden zur Erhaltung ,der Konkurrenz
fähigkeitauf dem :lJUsländismen Kapitalma11kt 
befreit. Ausfuhrförderungskredite unterliegen 
schließlich, um die Wettbewerbsfähigkeit Öster
reichs im Export zu wahren, einem ermäßigten 
Gebührensatz. 

Im Abs. 3 werden Remt'sgesmäfte,die den 
Krediten vergleimbare Auswirkungen haben, 
den Kreditverträgen gleimgestellt. 

Zu Z. 48: 

.Bisher wurden Vergleiche mit Versimerungs
anstalten in Korrespondenzform gebührenfrei 
beurkundet. Um die an sich. wünsmenswerte 
Bereinigung von Ansprüchen aus Kranken- und 
Schadensversicherungen weiterhin. a<Ußergerimt
lim im Vergleichswege g,ebührenfrei. zu ermög
timen, wUl'de eine Befreiung dafür in das Ges~tz 
aufgenommen. . ' 
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Zu Z.49: Zessionen' zwischen Kreditinstituten sind m 
Zessionen wur,denvielfach in Korrespondenz- bestimmten Geschäftsbereichen Voqussetzung 

form und damit gebührenfrei beurkundet. Diese für die Kr,editvergabe. Sie sollen daher gebuh
Möglichkeit besteht nach der neuen Fassung des. renbefreit sein, um eme Verteuerung der Kre
§ 15. Abs. 2 künftig nicht mehr. Aus diesem dite zu vermeiden. 
Grunde ist es vertretbar, ,den Gebührensatz von. 
2 v; H. im allgemeinen auf 0,8 v.H. herabzu-' Zu Z. 50: 
setzen. Am Gebührensatz von 2 v. H. für ,die Die bisher im Verordnungswege getroffene 
Abtretung von Anteilen, an einer Gesellschaft Anol'dnung, ,daß ,die Wechselgebühr in allen 
mit beschränkter Haftung mußte im Hinblick Fällen in Stempelmarken zu entrichten ist, wird 
auf die gleich hohe Gebührenbelastung ,der über- in das Gesetz übernommen. 
lassting von Geschäftsanteilen an einer Personen
gesellschaft festgehalten werden .. 

Die Gebührenfreiheit für Zessionen an Ge
bietskörperschaften /Zur Sicherung rückständiger 
öffentlicher Abgaben wurde beibehalten. 

Zu Art. 11: 

Diese Bestimmung enthält den Zeitpunkt des 
Inkraf~tretens dieses Bundesgesetzes und die 
Vollzugsklausel. 

Gegenüberstellung 

§ 3 

(1) 

(2) 

(3) 

Geltender Wortlaut: 

§ 3 

(1) 

(2) 

(3) 

Wo r tl a u t .g·e m äßE n t wurf: 

(4) Einem' Gebührenschuldner, ,der in seihern 
Betrieb laufend eine Vielzahl gleichart~ger 
Rechtsgeschäfte abschließt und die Gewähr für 
die ordnungsgemäße Einhitltung der Gebühren-

· vorschriften 'bietet, hat ,das F~nanzamt, in ,dessen 
Amtsbereich sich die Geschäftsleitung ,des Be
triebes des Gebührensehuldners hefindet, auf An
trag zu gestatten, .daß er ,die auf ,diese Rechts
geschäfte entfalLenden Hiundertsatzgebühren 
selbst berechnet und bis zum 10. des dem Ent
stehen der Gebührenschuld folgenden zweiten 
Monats an ,dieses Finanzamt entrichtet. Die .Be
willigung ist zu widerrufen, wenn eine für die -
Erteilung ,der Bewilligung erforderliche Voraus
setzung wegfällt. Personen, denen diese Al't der 
Gebührenentrichtung ,gestattet ist, haben über 
die Rechtsgeschäfte ,forlllaufende Aufschreibungen 
zu führen, welche die für ,die G.ebührenbemes-

· sung notwendigen Angaben ,enthalten. Inner
haLb der Zahlungsfdst ist dem Finanzamt für 

· ,den jeweiligen Berechnungs- und Zahlungs-
· zeitraum eine Ahschrift dieser Aufischreibungen 

zu übersenden. Die übersendung der Abschrift 
gilt als Gebührenanzeige Igemäß § 31. Auf den 
Urkunden ist ein Vermerk anzubringen, der 
die Bezeichnun,g ,des Bewilligungsbesche~des und 
die fortlaufende Nummer der Aufschreibungen 
enthält. 
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,G e lt en der Wo r t lau t: Wo r tl a u t ~ e m äßE n t wurf: 

§6 Abs.,2 § 6 Abs. 2 

(2) Bei Recht!\geschäften,die einer Hundert
satzgebühr unterliegen, ist für den zweiten 
und jeden weiteren Bogen der bezüglichen 
Schrift (Urkunde) eine feste Gebühr von Je 
15 S in Stempelmarken zu entrichten. 

§ 9~ (1) Zur Sicherung der Einhaltung der 
Gebührenvorschriften kann ,das Finanzamt 
nach seinem Ermessen in den Fällen, in denen eine 
nach diesem ,Bundesgesetz in Stempelmarken zu 
entrichtende Gebühr nicht oder nicht vor
schriftsmäßig entrichtet wird, von den zur Zah
lung der Gebühr oder Zur Haftung für sie ver
pflichteten Personen eine Erhöhung bis zum 
Dreifachen der fehlenden Gebühr erheben. Bei 
Festsetzung der Gebührenerhöhung i,st insbe
sondere zu berücksichtigen, inwieweit dem Ge
bührenschuldner bei Beachtung ,der . Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes das Erkennen der 
Gebührenpflicht einer Schrift, Amtshandlung 
oder eines Rechtsgeschäftes zugemutet werden 
konnte sowie ob eine Gebührenverkür,zung erst
malig oder wiederholt erfolgt ist. 

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß, wenn die Anzeige 
naCh diesem Bundesgesetz nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet wir,d. Bei Festsetzung ,der 
Gebührenerhöhung . wegen einer nicht recht
zeitig erstattetien Anzeige ~st weiters zu berück
sichtigen, . ob die Frist zur Anzeige nur gering
fügig oder beträchtJlich überschritten wurde. 

(2) Bei Rechtsgeschäftert, ,die einer Hundert
satzgebühr unterliegen, ist für 'den zweiten und 
jeden weiteren Bogen der bezüglichen Sch,riEt 
(Urkunde) eine feste Gebühr von je 70 S in 
Stempelmarken zu entrichten. Ist diese Urkunde 
ein Annahmeschreiben, so sind für die Entrich
tung ,der BQgengebühr ,die Anzahl der Bogen 
des Annahmeschreibens und eines bezüglichen 
Anbotschreibens maßgeblich; die Gebiihr ist in 
diesem Falle zur Gänze auf dem ersten Bogen 
des Annahmeschreibens zu entrichten. 

§ 9. (1) Wird eine Gebühr, die nicht vor
schriftsmäßig in Stempelmarkoen entrichtet wur,de, 
mit Bescheid festgesetZlt, so ist eine Gebühren
erhöhung im Ausmaß von 50 v. H. der ver
kürzten Gebühr zu erheben. 

. (2) Wird eine Gebührenanzeige nicht recht
zeitig erstattlet, ,so ist bei verspäteter Anzeige 
bis zu einem Monat eine Gebührenerhöhung von 
30 v. H., darüber hinaus eine solche von 
50 v. H. der gesetzmäßigen Gebühr zu entrich
ten. Wurde eine Gebührenanzeige unterlaISsen 
oder ,erlangt ,das Finanzamt noch vor der ver
späteten Anze~ge von dem gebührenpflichtigen 
Rechugeschäft Kenntnis, so ist eine Gebühren
erhöhung im Ausmaß der gesetzmäßigen Ge
bühr zu erheben. 

(3) 'Da.s Finanzamt kann zur Sicherung der 
Einhaltung der Gebührenvorschriften hei Nicht
entrichtung oder nicht ordnungsgemäßer Ent
richtung ,der Gebühr unabhängig von einer nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 zu erhebenden Gebühren
erhöhung eine Erhöhung bis zum Zweifachen der 
verkürzten (gesetzmäß~gen) Gebühr erheben. Bei 
Festsetzung ,dieser Gebührenerhöhungist aus
schließlich ZlU berücksichtigen, inwieweit dem Ge
bührenschuldner bei Beachtung ,der Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes ,das Erkennen der Ge
bührenpflicht einer Schrift ,oder eines Rechtsge
schäftes zugemutet weI"den konnte sowie ob eine 
Gebührenverkürzung (veI"spätete Anzeige, v'er
spätete Entrichtung) er,stmalig oder wiederholt 
erfolgt ist. 
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Ge 1 te n der Wo. r tl a u t: 

§11 

Die Gebührenschuld entsteht 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. bei Rechnungen 1m Zeitpunkte ihrer Aus
stellung; 

6. bei Zeugnissen im Zeitpunkte der Unter
zeichnung, bei den im Ausland ausgestellten 
Zeugnissen; ,sobald von ihnen im Inland ein 
amtlicher Gebrauch gemacht wird. 

§ 13. (1) Zur Entrichtung der Stempelgebüh-
ren sind verpflichtet: 

1. 
2 ... . 

3 ... . 

4. bei Rechnungen der Aussteller. 

§ 14 TP 2 

Amtliche Ausfertigungen 
(1) 1. ... 
2 .... 

3 ... Verleihung der ösnerieichischen 
Staatsbürgerschaft, Erwerb der Staats
bürgerschaft nach dem Bundesgesetze 
vom 2. Juni 1954, BGBI. Nr. 142, be
treffend den Erwerb der Staatsbür-
gerschaftdurch VolksdeulJSche ...... S 4 800,-, 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. Schurfbewilligungen und ihre . 
Verlängerungen ...............•.. S 960,-, 

9. bergrechtliche Verleihungs- und 
Konzessionsurkunden ........... , S 2160,-, 

Wo.rtlaut gemäß Entwurf: 

§11 

Die Gebührenschulid ensteht 
1. 
2. 
3. 
4. 

5. bei Zeugnissen im Zeitpunkte Ider Unter
zeichnung; <bei den im Ausland ausgestellten 
Zeugnissen, sobald . von ihnen im Inland 
ein amtlicher Gebrauch gemacht wird. 

§ 13. (1) Zur Entrichtung der Stempd~ebühren 
sind verpflichtet: 

1. 
2. 
3. 

§ 14 TP 2 

Amtliche Ausfertigungen 

(1) 1. '" 
2. 

3. Verleihung (Erw.erb der österreiehischen 
Staatsbürgel1schaft 

a) auf Grund f.reten Ermessens .. S 4 000,-, 

b) auf Grund eines Rechtsanspru-
ches .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 3000,-, 

c) durch Erstr,eckung Ider Verlei-
hung auf ,dilC Ehefrau ........ S 1 000,"":", 

d) durch Errolärung o.der Anzeige S 1 000,-, 

4. 
5. 
6. 
7. 

8. Erteilung einer beI1gr.echtlichen 
Suchbewilligung o.der V,erlängerung 
von deren Geltungsdauer, Erteilung 
einer bergr:eehtlichenBewilligung 
zum Suchen und Erforschen nicht
kohlenwassel'stofführender geolo.gi-
scher Strukturen................ S 2 000,-, 

9. a) Verleihung einer ß,ergwerks
berechtigung für ein Gruben
maß oder eineübe11Schar, 
Genehmigung d~r über~ .' 

. tragung einer Ber.gwerks-

. ber:echtigung,durch Rechts-
gesch~ft u~ter Lebenden... S 500,:-, 
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16 338 der Beila.gen 

Geltender Wortlaut: Wortlaut gemäß Entwurf: 

b) Anerkennung eines berg
rechtlichen Gewinnungsfeldes, 
Erteihmg einer hergllecht
lichen Speicherbewilligung 
oder Genehmigung der über
tragung ,e~ner Speicherbewil
ligung durch Rechtsgeschäft 
unter .Lebenden .......... S 4 000,-, 

10.. BewiHigungen an Einzelper- 10. Bewilligung Zur hnderung des 
sonen zur hnderung ihres Namens S3 600,-. Familiennamens oder desVornamefllS S 2 000,-. 

(2) .. , 

(3) Die festen Gebühren nach Z. 3 und Z. 10 
sind durch Einzahlung auf Grund amtlicher 
Bemessung zu entrichuen; ,sie können unter Be
rücksichtigung ,der Einkommens- und Ver
mögensverhältnisse des Gebührenpflichtigen auf 
dessen Ansuchen unter den durch Ver.or,dnung 
festzusetzenden Voraussetzungen b~s auf ,den Be
trag von 75 S ermäßigt werden. Die näher,en 
Bestimmungen über Art, Zeit und Ort der Ge
bührenentrichtung sowie üherdas Verfahren im 
Falle des Einschreitens um die Ermäßigung der 
Gebühren werden durch' Veröl1dnung getroffen. 

§ 14 TP 3 Abs. 3 

(2r ... 

(3) Die festen Gebühren nach Z. 3 und Z. 10 
sind mit Bescheid Jestzu~etzen. 

§ 14 TP 3 Abs. 3 

. (3) Von dieser Stempelgebühr sihd befreit (3) Von dieser Stempelgebühr sind befreit 
Ausweise, die , Ausweise, ,die 

1. .. '. 

2. von ,den Bahnverwaltungen den eigenen 
Bediensteten (Pensionisten) einschließlich der 
Arbeiter sowie den Familienangehörigen dieser 
Bediensteten oder den ,Bediensteten fremder Ver
kehrsanstalten erteilt ~el1den; 

3. 

4. 

§ 14 TP 5 

(1) Beilagen, das sind Schriften und 
Druckwerke aller Art, wenn sie einer 
gebührenpflichtigen Eingabe (einem' 
Protokolle) beigelegt werden, von jedem 
Bogen feste Gebühr ................ S 3,80. 

(2) Bei Büchern, Broschüren, Druckwerken 
und zur Drucklegung bestimmten Manuskripten 
darf die Summe ,der für die einzelnen Bogen zu 
entrichtenden festen GebÜhren.die vom ersten 
Bogen der Eingabe (des Protokolls) selbst fest
gesetzte feste Gebühr nicht über.steigen, es sei 
denn, daß sie für .die Verhandlung, die durch 
die Eingabe (das Brotokoll) bezweckt wird, be
sonders verfaßte Beweisschriften SInd. 

1. .. , 

2. von iden' Bahnverwaltungen den eigenen 
Bediensteten (Pensionisten) , emschließlichder 
Arbeiter sowie ,den Familiezian~ehörigen ,dieser 
Bediensteten oder .dem gleichen Personenkrets 
fremder Verkehrsanstalten erteilt WleI'den; 

3. 

4. 

§ 14 TP 5 

(1) Beilagen, das sind Schriften und 
Druckwerke aller Art, wenn sie einer 
gebührenpflichtigen Eingabe (einem 
Protokolle) beigelegt w:erden, von je-
dem Bogen feste Gebühr ........... . 
jedoch nicht mehr als 100 S je Beilage. 

S20,-, 
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338.der Beilagen 17 

Gelten der Wo r t1- a ut: 

(3) Die nach diesem oder einem früheren 
Gesetze vorschriftsmäßig ,gestempelten oder ver
steuerten Schriften unterliegen bei ihrer Ver
wendung oder Wiederverwendung als Beilagen 
keiner weiteren Gebühr. 

(4) Von ,der Beilagengebührsind befreit 

1. Armutszeugnisse; 

2. die in- und ausländischen öffentlichen Kre
ditpapiere, ,deren Kupollis und Talons und die 
geldvertretenden Papiere. 

§ 14 TP 6 Abs.2,und 5 . 

(2) Der er,höhten Eingabengebühr von 75 S 
vom ersten Bogen unterliegen 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

(3) ... 
(4) .:. 

(5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

§ 14 TP 7 Z. 3 und Z. 4 

3. Protokolle über Streitigkeiten im Verwal
tungsverfahren zwischen Privatpersonen, 

a) wenn ,der Wert ,des Streitgegenstan,des 
20 S nicht übersteigt gebüh!1enfrei, 

. b) ... 

4. Protokolle (Niederschriften) übe!' 

. a) eine Hauptversammlung einet; 
Aktiengesellschaft oder einer 
Ko.tnmanditgesellsch~fta:uf Ak~ 

Wortlaut gemäß En~wurf: 

(2) Die nach diesem oder e~nem früher,en 
Gesetze vorschriftsmäßig gestempelten oder ver
steuerten Schriften unterliegen bei ihrer Ver
wendung oder Wiederverwendung als Beilagen 
keiner weiteren Gebühr. 

(3) Von der Beilagengebühr sind beffleit 

1. Armutszeugnisse; 

2. ,die in-und ausländischen öffentlichen. Kre
ditpapiere, deren Kupons und Talons und die 
ge1dvertr,etelliden Papiere. 

§ 14 TP6 Abs. 2 und 5 

(2) Der erhöhten Eingaheng,ebühr von 250 S 
vom ersten ·Bögen Unterliegen 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. Ansuchen um Erlaß (wie Nachisicht, Ent
lassung aus der Gesamtschu1d) von Ge1dleistun
gen, die auf einem öfl)entlich-rechtlichen Ver
pflichtungsgrund beruhen, wenn .die Höhe des 
begehrten El1lasses insgesamt 20 000 S übersteigt. 

(3) .. . 
(4) .. . 

(5) Der Eingabengebühr unterliegen nicht 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8 . 

. 9 ..... 

10. Eingaben öffentlich-rechvlich Bediensteter 
und ihrer Hinterbliebenen in Dienstrechtsange-
le,genheiten. . 

§ 14 TP 7 Z. 3 und Z. 4 

3. Protokolle über Streitigkeiten im Verwal
tun!;lSverfahren zwilschen Privatpeflsonen, 

a) wenn ,der Wert des Streitg,egenstandes 
200 S nicht übersteigt gebührenfrei, 

b) 

4. Protokolle (Niederschriften) über 

a)eine Hauptversammlung einer 
, Aktiengesellschaft vom ersten 
Bög~n feste' Gebühr· .•.... ;. S 1 500,:""""", 
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1 S 338 der Beilagen 

Geltender Wortlaut: Wortlaut gemäß Entwurf: 

tien vom ersten Bogen· feste Ge-
bühr ....................... S 720,-, 

b) b) ... 

c) einer Gewerkenversamm-
lung ,ein er bergrechtlichen Ge
werkschaft vom ersten Bogen 
feste Gebühr ................ S 150,-; 

§ 14 TiP 9 § 14 TP 9 

Reiseurkunden 
(1) 1. Für die Ausfertigung und Ver

längerung von Reisepässen, Fremden
pässen, Kinderausweisen und Sammel
reisepässen für jede Ausfertigung und 
Verlängerung feste Gebühr ........ , S 15,-, 

2. für ,die Erteilung von Sichtvermerken 

Reisedokumente 
~1) 1. ReisepäJssesowiedie Verlän

gerung ihrer GültigkeitJ"dauer oder 
die Erweiterung ihres Geltungsbe-
reiches .......................... S 100,-; 

2. Paßersätze sowie .die Vel'län-
gerung ihrer Gülügkeitsdauer ...... S 50,-; 

a) zur einma.ligen Durchreise feste 3. Sichtvel"lmerke und Verlängerungen von 
Gebühr ..................... S 36,-, Aufenthalt"ber,echtigungen 

b) zur einmaligen Einreise feste 
Gebühr ...... . . . . . . . . . . . . .. S 75,-, 

c) zur mehrmaligen Ein- und 
Durchreise feste Gebühr ...... S 150,-; 

3. für .die Erteilung eines Sammel
sichtvermerkes je Teilnehmer feste 
Gebühr ......................... S 3,80; 

4. für die Ausfertigung von Ausweisen nach 
§ 1 Abs. 4 des Paßges,etzes 1951, BGBL Nr. 57, 
in der Fassung der Paßgesetznovelle 1954, BGBL 
Nr.61, 

a) soweit sie für österreichische 
Staatsbürger ausgestellt wer,den, 
feste Gebühr ................ S 7,50, 

b) i~ a.l1en anderen Fällen feste Ge-' 
bühr .......... / ....... " . " S 21,-. 

(2) Die Ausstellung von Diplomatenpässen, 
Dienstpässen und Grenzübertrittsbewilligungen 
(§ 21 des Paßgesetzesl951, BGBL Nr. 57) so
wie, unter ,der Voraussetzung der Gegenseitig
keit, die Erteilung von' DipkimatensichtV1ermer
ken und Dienstsichtvermerken erfolgt gebühren
frei. 

§ 14TP 10 

übersetzungen, die von beeideten Dol
metschern verfaßt sind, von jedem Ho-

a) befristete ................... S 200,-, 

b) unbefristete ................. S 400,-~ 

(2) Gebührenfrei sind 

1. Diplomaiten- und DienstpälSise; 

2. Sichtvermerke, wenn Gegenseitigkeit ge
währleistet ]st; 

3. übernahmsel'klärung;en für österreichische 
Staatsbürger (§ 30 ,des PaßgesetzCiS, BCBI. Nr. 422/ 
1969). 

§ 14 TP 10 

übersetzungen, Idie von beeideten 
übersetzerri beglaub~gt sind, von 

gen feste Gebühr ................. . S 15,-, jedem Bog;en feste Gebühr ....... . S 70,-, 
jedoch nicht mehr als 150 S. 

§ 14 TP 14 Ahs. 1 . 
(1) Zeugnisse, das sind Schriften; durch die 

persönliche Eigenschaften oder Fähigk,eiten oder 
tat~ä!:hliche D.mstände bekundet werden; 

jedoch nicht mehr a1s 420 S. 

§ 14 TP 14Abs. 1 

(1) Zeugnisse, .,das sind Schrif,ten, .durch' die 
persönliche '. Eigenschaften Oder Fähigkeiten oder 
tatsächliche Umstände bekundet werden; 
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338 der Beilagen 19 

,Geltender W'ortlaut: 

1. '" 

2. über Dienstleistungen, wenn die 
Einkünfte dauernd 2 400 S im Jahre 
nicht übersteigen, von jedem Bogen 
feste Gebühr ...................... S 3,80; 

3. 

4. 

§ 14 TP 15 

(1) Anmeldungen gemäß § 3 Abs. 1, 2 oder 
3 'sowie Anmeldungen auf Grund von Verolid
nungen ,gemäß § 5 Abs. 1 des Außenhandels
gesetzes 1968 vom ersten Bogen 

Wortlaut gemäß Entwurf: 

1. ... 

2. über Dienstleistungen, wenn :die 
Einkünfte dauernd 42000 S im Jahre 
nicht übersteigen, von jedem Bogen 
feste Gehühr ................... . 

3 ... . 

4 ... . 

§ 14 TP 15 

S20,-; 

(1) Anme1dungen @emäß § 3 Abs. 1, 2 oder 3 
sowie Anmeldungen auf Grund von Veroi'>dnun
gen gemäß § 5 Ahs. 1. des Außenhandel&gesetzes 
1968 vom el'lsten Bogen 

L für Waren bis zu einem Wert von L für Waren bis zu einem Wert 
5000 S ........................... S 15,-; von 15000 S .................... S 70,-; 

2. für Waren im Werte von mehr aIs 2. für Waren im Werte von mehr 
5000 S bis einschließlich 20000 S .... S 36,-; als 15000 S bis einJschließlich 40000 S S 150,-; 

3. für Waren, deren Wert 20000 S 3. für Waren, deren Wert 40000 S 
übersteigt ....................... . S 48,-; übersteig,t ........................ S 180,-; 

4. für Waren, ,die gegeneinander aus- 4. für Waren, die gegeneinander 
getauscht werden sollen (Kompen- ausgetauscht werden .sollen (Kompen-
sationsgeschäfte) ................... S 75,-. sationsgeschäfte) .................. S 250,-. 

§ 14 TP 16 

(1) 

(2) 

§ 15 Abs. 2 

(2) Kommt ein Rechtsgeschäft durch den Aus
tausch von Briefen oder ,durch sonstige schrift
liche Miuteilungen zusta.nde, so ist es nicht ge
bührenpflichtig, es sei denn, daß in den Tarif
bestimmungendas Gegenteil verfügt wird oder 
von den Schriftstücken ein amtlicher Gebrauch 
gemacht wird. 

§ 14 TP 16 

(1) ... 

(2) '" 

(3) list die Gebühr für Anmeldungen wegen 
der Art und Beschaffenheit der versendeten 
Waren in der Regel so hoch, daß die Entrichtung 
in Stempelmarken unzweckmäßig wäre, so i'st 
Personen, denen nach ,den zOillgesetzEchen Vor
schriften die Abgabe von Sammelwarenerklärun
gen bewimgt wUl'lde, von ,dem Finanzamt, in 
dessen Amtsbereich sich die Geschäftsleitung des 
Betriebes des Gebührenschuldners befindet, auf 
Antrag z;u gestatten, 'daß sie die Gebühr selbst 
berechnen und an ,dieses Finanzamt abführen. 
Auf den Zeitpunkt und ,die Form ,der Gebühren
entrichtung sind die Bestimmungen des § 3 
Abs. 4 sinngemäß anzuwenden. 

§ 15 Abs. 2 

(2) Als Urkunde gelten bei schriftlicher An
nahme eines Vertragsanbotes ,da.s Annahme
schreiben, ansonsten a.uch ein schriftliches Ver
tragsanbot, wenn ,der Vertrag durch ein im 
Anbotschreiben bezeichnet'es V'erhalten des An
botempfängers oder auf ,andere Weise als durch 
schriftliche oder mündliche Annahmeerklärung 
zustande kommt. Wil'ld die mündliche Annahme 
eines Vertragsanbotes beurkundet, 50 gilt diese 

r Schrift als Annahmeschreiben. 
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20 ~38. detB~ilagen 

·Gehender WortLaut: 

§ 16 

(1) .. , 

(2) Wenn über ein Rechtsgeschäft eine Ur~ 
kunde im Ausland errichtet wurde, entsueht" die 
GebührenschuLd, sobald die über das Rechts
geschäft errichtete Urkunde ~n das Inland ein
gebracht wird und dase1bst 

a) 

b) 
c) 

(3) .. .. 

(4) Kommt ein Rechtsgeschäft durch Austausch 
von Briefen oder durch ,sonstige schriftliche 
Mitteilungen zustande und ist es nach ·den 
Tarifbestimmungen in diesem Falle geblihren
pflichtig, so entsteht die Gebührenschul,d mit 
Aushändigung des die Annahmeerklärung ent
haltenden Schriftstückes; andernfalls entsteht die 
Gebührenschuld, wenn von den. Schriftstücken 
ein amtlicher Gebrauch gemacht wird. 

(5) ... 

(6) Bedarf elU Rechtsgeschäft der Geneh
migung oder Bestätigung einer Behörde oder 
eines Dritten, so entsteht die Gebührenschuld 
für das beurkundete Recht~geschäft el1st im 
Zeitpunkte der Genehmigung oder Bestätigung. 

§ 17 Abs. 1 

(1) Für die Festsetzung der Gebühren ist 
der Inhalt der üher das Rechtsgeschäft errichte
ten Schrift (Urkunde) maßgebend. 

§ 18 Abs. 4 

(4) Erk,lärungen (Eingaben; Pr.otokolle), wo
mit vor _ Gericht oder anderen Behörden ein 
Rechtsgeschäft erstmal~g beurk,undet wird, sind 
als Rech·tsurkunden anzusehen und unterliegen 
der für das ltechtsgeschäft vorgesehenen Gebühr; 
die Erklärung selbst unterliegt dem Stempel für 
Eingaben oder Protokolle. 

§ 20 

Der Gebührenpflichtuntertliegen nicht 

1. .. . 
2 ... . 

Wortlaut gemäß Entw:urf: 

§ 16 

(1) ... 

(2) Wenn über ein RechtlSgeschäft eine Urkunqe 
im Ausland errichtet wunde, entsteht die Ge
bührenschuld, sobald die über ,das Itechtsgeschäft 
errichtete Urkunde in einer UDSchrift oder in 
beglaubigter Abschrift in [das Inland eingebracht 
wird und .daselbst 

a) 
b) 
c) 

(3) ... 

(4) Gilt ein Annahmeschreiben oder e.inAn
botschreiben als Urkunde über den Vertrag, so 
entsteht die Gebührenschu1d mit dem Zustande
kommen des Vel"trages, im FaLle des § 15 Abs. 2 
letzter Satz mit Errichtung .der Schrift. Befindet 
sich die Urkunde zu diesem Zeitpunkt im Aus
land, so ist Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

(5) ... 

(6) Bei Beutkundung eines Darlehens elUes 
Gesellschafters an seine Gesellschaft gemäß § 33 
Tarifpost 8 Abs. 4 enusteht die Gebührenschuld 
mit ,der Aufnahme in ,die im Inland zu führen
den Bücher <und AuflJeichnungen. 

(7) Bedarf ein ltechtsgeschäft Ider Genehmigung 
oder Bestätigung .einer Behör,de oder eines Drit
ten, ,so entsteht die Gebührenschuld für das be
urkundete Rechtsgeschäft erst im Zeitpunkte der 
Genehmigung oder Bestätigung. 

§ 17 Abs. ,1 

(1) Für die Festsetzung .der Gebühren ist der 
Inhalt der über da.s Rechtsgeschäft errichteten 
Schrift (Ul"kunde) maßgehenid. Zum Urkunden
inhalt zählt auch der Inhalt von Schriften, der 
durch B.ezugnahme zum recht'sgeschäfulichen In
halt gemacht wird. 

§18Abs.4 

(4) Erklärungen (Eingaben, ProtokoUe), wo
mit vor Gericht oder anderen Behörden ,ein 
Rechti;igeschäft im Inland el1stmalig beurroundet 
wil"d, !Sind als Rechtsurkunden anzusehen und 
unterliegen ,der für das Rechtsgeschäft vorge
sehenen Gebühr; die Erkläl1ung selbst unterliegt 
,dem Stempel für Eingaben oder Protokolle. 

§ 20 

Der Gebührenpflichtunteriliegen micht 

1. .. . 

2 ... . 
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~38 d'erBeiiagen 

3 .. '.' 

4 .... 

§ 25 

Gel t·e nd e r Wo r tl au t: 

(1) Wer,den von .einer Urkunde Gleichschriften 
~Dup1ikat, Triplikate usw.) ausgefertigt, so 
unterliegt jede ,dieser Gleichschrifnen für sIch 
den festen und iden Hundertsatzgebühren. 

(2) Die Hundertsatzgebühr list jedoch nur ein
mal zu :entr,ichten, wenn säIntlliche Gleichschriften 
dem ,für dIe Gebühr,enbemessungzuständigen 
Finan~amt~nn:erhalb acht T:a.gen nach Entstehen 
der Gebührenschuld VOl'gelfigt w,erden und von 
diesem Amt lauf allen Gleichschriften durch Ver
merk bestätigt wird, daß ,die betreffende Schrift 
eine. Gleich,schrift ist und die Gebühr für eine 
Gleichschrift und mit we!lch,eni Betrag in Stempel
marken .entpichtet oder die Anzeige zur Gebüh
renbemessung erstattet wunde. 

(3) Bei Notariatsakten list die Hundertsatz
gebühr nur von der Urschrift zu entrichten. Der 
Notar hat 'a.uf allen Ausfertigungen einen Ver
merk darüber ,anzubringen, daß und mit welchem 
Betrage ,die Gebühr ,auf die Ursch~ilt in Stempel
marken entrichtet oder die Anzeige zur Gebüh
renbemessung erstattet wurde. 

Wortla'utgemäß En-twurf: 

3 ... . 

4 ... . 

5. Sicherungs- und Erfü!1ung&geschäfte - aus
genommen Wechsel - zu beurkundeten Kredit
verträgen einschli,eßlich Haftungs~ und Garan
tiekr.editen mit Kreditinstituten (der Oesterrei
Cllischen Nationalbank, der Osterreichiscllen Post
sparkasse) j 

6. Rech.tsgeschäfte, die ,der Finanzierung der 
gemäß § 33 Tar~fpost 19 Albs. 1 Z. 2 gebühren
pflichtigen Kreditverträge ,dienen. 

§ 25 

(1) We1'!den über ein RechtsgesChäft mehrere 
Urkunden er1'!ichtet, so unter!.]egt jiede dieser 
Urkunden den festen un,d ,den Hundertsatz
gebühren. 

(2) Werden von einer Urkunde Gleichschriften 
(Duplikat, TripI.ikate usw.) ausgefertigt, so ist 
die Hundertsatzgebührauf Grund jener Gleich
schriften nur einmal 'zu entrichten, :die dem 
Finanzamt nnerhalb eines Monats nach dem 
Entstehen der GebührenschUild vorgelegt werden. 
Das Finanzamt hat auf aUen Gleichschpiften zu 
bestäüigen, daß die hetreffende Schrift eine Gleich
schr.ift ist und die Gebühr für ,eine Gleichschrift 
und mit welchem Betng in Stempelmarkenent
richtet oder die Gebührenanzeige erstattet 
wurde. 

(3) Wurde über ein Rechtsgeschäft eine die 
Gebührenpflicht begründende Urkunde errich
tet, so ist die Hundertsatzgebühr für dieses 
Rechtsgeschäft auf Grund jeder w.eiteren Ur
kunde nur ,dann nicht neuerLich zu entrichten, 
wenn diese Urkunde iumerha;,lb eines Monats 
nach <lem für sie maßgeblichen Zeitpunkt des 
Entstehens der GebührenschUiLd einem für die 
Erhebung .der Gebühren zuständigen Finanzamt 
mit dem NachWleis vor,gelegt wind, ,daß iauf Grund 
der erst'en gebühnenpflichcigen Beurkundung die 
Hundertsatzgebühr für das Rechtsgeschäft in 
Stempelmarken entrichtet wur;de oder hei ,diesem 
Finanzamt die Hundertsatzgebühr zu ,erheben 
war. 

(4) Bei Notariatsaktenist die Hundertsatz
gebühr nur von .der Ul1schl1ift zu entrichten. 
Der Notar hat auf allen Ausferti~ungen einen 
Vermerk darüher anzubr~ngen, ,daß u11Jd mit 
welchem Betmg ,die Gebühr .auf ,d]e Urschpift 
in Stempelmarken entrichtet oderdi,e Anzeige 
zur Gebührenbemessunger,stattet wurde. 

(5) In Fällen einer Gebührenentrichtung gemäß 
§ 3 Albs. 4 ist bei Errichtung mehrerer Gl'eich
schritten ,die Hundertsatzgebühr für das Rechts-
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Geltender Wortlaut: Wortlaut <gemäß Entwurf: 

S 30 

Für die Entnichtungder Gebühren von Rechts
geschäften ha.ften mit den in § 28 und § 29 
genannten Personen und unter sich zur 'Ulnge
teillten Hand, 

1. wer im eißenen oder im Namen einesande
ren eine Urkunde über ein Rechtsgeschäft aus
stellt oder annimmt; 

2. wer eine im Ausland ausgestellte Urkunde 
über ein Rechtsgeschäft bei Eintritt der Gebüh
renpflicht (§ 16 Abs. 2) ein Händen hat; 

3. die Rechtsgeschäfte, Notare un,d sonstigen 
Bevollmächtigten bei Rechtsgeschäften, über die 
Urkunden unter ,ihr·er Mitwirkung errichtet oder 
ausgefertigt worden sind; 

4. wer ,als Zeuge ein Gedenkprotokoll über 
ein Rechtsgeschäft unterfertigt hat. 

§ 31 Abs. 1 und Ahs. 2 

(1) Sind die Hundertsatzgebühren auf Grund 
amtlicher ,Bemessung zu entrichten, so sind die 
Urkunden über die RechtsgesChäfte dem Finanz
amt ~n heglaubigter Abschrift hinnen acht Tagen 
nach der Entstehung der Gebührenschuld (§ 16) 
anzuze~gen. 

(2) Die Verpflichtung zur Anzeige obliegt 

1. bei Rechtsgeschäften, die im Inland abge
schlossen wUl1den, 

a) wenn das R,echtsgeschäft unter Mitwirkung 
eines Notars, eines Rechtsanwaltes oder 
sonstigen Bevol1mächügten abgeschlossen 
wur,de, den Vertragsteilen zur ungeteilten 
Hand, ,dem Notare, Rechtsanwalt oder son
stigen BevoLtmächlligten, 

b) in allen anderen Fällen den Vertragsteilen 
zur ungeteilllen Hand; 

2. bei ,den im Ausland ausgesnelrlten Urkunden 
über Rechtsgeschäfte dem}ellJ]gen, an den sie im 
Inland gelangt sind. 

.geschäft nur einma.l zu entrichten, wenn auf 
allen Gleichschriften ,der in der genannten Be
sllimmung vorgesehene Vermerk angebracht wil'd. 

§ 30 

Für die Gebühr haften neben den Gebühren
schuLdnel'n die übrigen am Rechts~eschäft betei
Ligten Personen sowie bei nicht oridnungsgemäßer 
Gebührertanzeige oder nicht' ondnungsgemäßer 
Entrichlmngder Gebühr ,in Stempelmarken alle 
sonst gemäß § 31 Abs. 2 zur Gebührenanzeige 
verpflichteten Personen. 

§ 31 Abs, 1 urud Ahs. 2 

(1) R,echtsgeschäfte, für die eine Hundertsatz
@ebühr mit Bescheild festzusetzen ist, sind, soweit 
in diesem Bundesgesetz nichts anderes besümmt 
ist, innerhal!b eines Monats nach dem Entstehen 
der Gebührenschuld miteinerh~laubigten Ab
schrift oder mit einer Gleichschr,ift der Idie Ge
bührenpf1icht begründenden Urkunde beim 
Finanzamt anzuzeigen. Ist diese Urkundeei,n 
Annahmeschl1eiJben, so list' ein bezügliches Anbot
schreibena-nzusch1ießen. Das Finanzamt, bei ,dem 
die Anzeig·e e115tattet wut1de, hat auf der die 
Gebühren,pflicht b~g1'Ündeiliden Urkunde die 
erfoLgte Anz.eige zu bestätigen. Gleichschriften, 
die zur ol'dnungsgemäßen GebÜhrerua.nz,eig,e ver
wendet werden, sind von den Gebühren befreit. 

(2) Zur GebÜJhren,mz.eig,e sind die am Rechts
geschäft betei,ligten Personen verpfEchtet ,sowie 
der Urkundenverfasser urud jeder, der 'eine Ur
kunde als Bevollmächtigter oder ein Gedenk
protokoll aLs Zeuge unterzeichnet oder eine im 
Ausland errichtete Urkunde (deren beglaubigte 
Ahsch6ft) im Zeitpunkt des Entstehens ,der Ge
bührenschu1d in Händen hat. 
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338 der Beilagen 23 

Gel t end e r Wo r t lau t: 

§ 32 

(1) Die auf Grund amtlicher Bemessungen zu 
entrichtenden Gebühren werden durch Bescheid 
bekanntgegeben. Sie sind binnen ,dreiß~g Tagen 
nach Zustellung des Bescheides einzuzahlen. 

(2) Wienn der Zahlungspflichtige nach erfoLgter 
Gebührenanzeige den Antrag steHt, kann das 
FILnanzamt ihm die zu entrichtende Gebühr 
mündlich bekanntgeben; in ,diesem FaLle hat 
er die Gebühr unter Verzicht auf einen Bescheid 
und ein Rechtsmittel sofort einzuzahlen. 

§ 33 TP 1 

Annahmeverträge 

(1) Annahmeverträge, das sind Verträge über 
Annahme an Kindes Statt, wenn der Wert des 
Vermögens des Annehmenden 

1. 60000 S nic.~t übersteigt ........ S 75,-; 

Wortlaut gemäß Entwurf: 

§ 32 

Sind die Gebühren bescheidmäßig festzusetzen, 
so kann ,das Finanzamt nach ,der bei ihm er
folgten Gebühr,enanze~g,e auf Grund eines An
trages und nach Rechtsmittelver~ic.1.t des Gebüh
renschuldners den Bescheid mündlich erlassen; 
die Gebühr wird mit der ,Bekanntgabe des Be
scheides fällig. 

§ 33 TP 1 

Annahmeverträge 
(1) Annahmverträge, ,das sind Verträg,e über 

Annahme an Kindes Statt, wenn der Wert des 
V:ermögens des Annehmenden 

1. 150000 S nicht übeI1steigt ...... S 250,-; , 
2. 60 000 S übersteigt, vom Wert des 2. 150 000 S ü.berste~gt, vom Wert 

Vermögens ................. :...... 1 v. H. des Vermögens. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . 1 v. H. 

§ 33 TP 5 

Bestandverträge (Miet- oder Pachtverträge) 
(1) 1. Bestandverträge (Miet- oder 

Pachtverträge), wodurch jemand den 
Gebrauch einer unverbrauchbaren 
Sache auf eine gewisse Zeit und gegen 
einen bestimmten Preis erhält, nach 
dem Wert ...................... 1 v. H.; 

2. beim Jagdpachtvertrag nach dem 
Werte .. ' .......................... 2 v. H. 

(2) Die Gebührenpflicht ist auch dann gegeben, 
wenn ,der Vertrag durch Austausch von Briefen 
oder durch sonstige schriftliche Mitteilungen 
zustande gekommen ,ist. 

(3) Bei unbestimmter Dauer des Bestandver
tr,ages ist als Wert ,das dreifache J ahre!>entgelt 
anzunehmen. Ist die Dauer ,des Bestandvertrages 
bestimmt, aber der Vorbehalt des Rechtes einer 
früheren Aufkündigung gemacht, so bleibt dieser 
Vorbehalt für die GebührenermittLung außer Be
tracht. 

(4) Der Gebühr unterli,egen nicht Bestand
verträge, bei denen das Jahresentgelt 300 S nicht 
übersteigt. 

§ 33 TP 5 

Bestandverträge 
(1) Bestandverträge (§§ 1090 ff. ABGB) und 

sOmltige Verträge, wodurch jemand den Gebrauch 
einer unverbrauchbaren Sache auf ,eine gewisse 
Zeit und Igeg,en ,einen bestimmten Preis erhält, 
nach ,dem Wert 

1. im a:l1gemeinen 1 v.H.; 

2. beini. Jagdpachtvertrag .......... 2 v. H. 

(2) EinmaHge oder wiederkehrende Leistungen, 
die für ,die überhs,sung des Gebrauches verein
bart wer,den, ,zählen auch !dann zum Wert, wenn 
si,e unter vertraglich bestimmten Voraussetzun
gen auf andere Leistungen angerechnet werden 
können. 

(3) Bei unbestimmter Vertragsda.uer 'Sind die 
wiederkehrenden Leistungen mit ,dem Dreifachen 
des Jahreswertes zu bewerten. Ist die Vertrags
dauer bestimmt, aber ,der Vorbehalt des Rechtes 
einer früheren Aufkündigung gemacht, so bleibt 
dieser Vorbehalt für d~e Gebühr,enermittlung 
außer Betracht. 

(4) Gebührenfrei ,sind 

1. VeI1träge über ,die Miete von Wohnräumen 
bis zu einer Dauer von drei Moriaten. Wird ein 
Mietv.erhältn~s über diesen Zeitraum hinaus fort
ges'etzt, so wiI1dder Mi,etv'ertmg im Zeitpunkt 
der Fortsetzung gebührenpflichtig und gilt 
mangels anderer beurkundeter Parteien verein ba
rung vertraglich als auf unbestimmte Zeit ver
längert; 
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. .Ge l.t e·n:cl:e.r .W O,r.t 1 a,ut: W O:f- t l.a;;u. t', g.e ffi,.ä'ß lE n·t,wJu r f: 

j 3,3 TP7 

3B ürgsch aftserklärungen 
(1) Bürgscl1aftserklärungen, woduTeh si·eh :der 

Bürge verpflicl1tet, ,den Gläubiger für den Fall 
der Nicl1tedüLlung durch den ersten Schuldner 
zu !befriedigen (§ 1346 ABGB); der Bürgschafts
erklärung steht die Erklärung .gleich, durch die 
jemand einer V.er.bindlichkeitals Mitschul.dner 
beitritt (§ 1347 ABGB), 

Z. Werknutzung,s- und Patentlizenzvertr~ge; 

3 .. Bestandyerträg~, .,bei "denen .:der tür :die 
.GebÜhrenrbemessut;!.g ·ma·ßgebliChe .Wert2,OOO~S 
·nicht übenst,,~gt. 

§ 33 TP 7 

'Bür~chaftser.kr1ärun:gen 

(1) ~Büt;gsch:iJftsei'.klärungen ; der 'Bürgsehäfts
er klär.ung steht. jdie -Erklär,ung .gleid;!,·durch . :die 
jem31nd 'einer Verbindlichkeit als ',Mitsehu1dner 
beitritf(§ 1347 ABGB), 

1. nach dem Werte ·der venbürgten 
Verbindl.ichkeit .................... 1 v.B.; 

:1. nach .. dem Werte .der .ver.b,ü!'.gten 
Ver.bindlim.keit ................. . 

·Z .. wenn '5die ·Ver.bill!dJichkeit ::tliicht 
.1.v.,H.; .schätzbar:is~, .von jedem .BQgen f.este 

2. wenn die Verbimllichkeit nii::ht 
.scl1ätzbar ist, von . .jedem :Bggen feste 
Gebühr ......................... S 

'§J33 TP 8 

Darlehensverträge 
(1) Darlehensverträge (die dar.über 

errichteten Urkunden wie :S:chuld
,s.cheine,,sdmldbriefe, : Schulder.klänm
.gen) .t;!.<l;ch .. dem Werte.der .:dargeliehe-

15,-. 

,nen .. Sache (des VorschußbetJ!f:ges) .... 1 v. ,H-

o (ZYDer Gebühr unterliegen nicht 

1. .. . 

2 ... . 

3. Verträge über Darlehen von Erwerbs- und 
Wirtscl1aft~genossenscl1ahenund .von .Bauspar-
kassen,an. ihre Mitglieder; . 

:4 ... . 

.5 ... . 

6 ... . 

Gebühr ..................... ' ..... ,S 70,-. 

'§·33 TP.8 

D ar lehens~erträge 
(1) Darlehensverträge .~die darüber 

erricl1teten 'U rkunden:wie c Schüld
scheine, Sclmlclbl1iefe, SchuMerkJär,un
gen) nach·.demWerte der .!dal.'geliehe-
nen Sache {des ',V0rschußbetrages) .. , '.0;8·v.:H. 

(Z) Der Ge.b.ühn:1:1Jlterlie.gen nicht 

:1. .. . 

2 ... . 

3. Verträge ü,ber Darlehen von Bausparkassen 
an ihre Bausparet;'; 

A ... . 

5 ... . 

6 ... . 

(3 ) Erklärt . ·der cDal'lehenSlSchu1dner ein ~ der 
Darlehensurkunde, .die dar;gdiehenen Sa.cl1en ',er
halten ,2;iU 0 hilbej1, ,so Wil1d: beiEl1.hebung :der . Ge
b.ühr v:erm }ltet,. ;daß .. der· Darlehens" ertr.ag ,:gül üg 
·zustande ,.gekommen ,Jst; ·diese.Vermutuf.lg ,:kann 
durch 5die Einrede· .der., nieh terf~l~ten Zuzählung 
der Darlehensvaluta nicht widerl·egt werden. 

(4) WiI'd .über ein . Darlehen . eines Gese1rlschaf
ters an lSer.ine GeseHsmaft· im 'Inhnd keine Ur
kunde naCL~ 'A:hs.l errichtet, so. gelten 'die naCh 
den:.tbgabenrechtlichen Vor.schriften· im -Inland 
zu führenden Büch·er und Auf,zeichnungen des 
DarlehensschuldIlJers, in die das Darlehen aufge
nommen wurde, aLs Urku.ncle. Die Gesellschaft 
hat ,die Gebühr selbst zu berechnen und inner
halb von ,drei Monaten nach dem Entstehen der 
Gebühren~cl1u1cl bei dem Finanzamt) in desseQ 
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Gd te'nd·e'r W'Ü r t lau t: 

§ 33 TP 10 

Dienstleistungen 

(1) L •.. 

2.' Bestellungen (Dietist'pöstenverleihungen;' 
Ei1nennilngen~' im- öffentlich~rechtliclien Dienst
verhältnisse:nach' dem Wett' 'aHer mitdern- Di~ilst~ 
vertrage verbundenen Geld,:; und/Sachbezüge 

a)" bis, zum ' JahresbetFa~\!: voti ein-
sciJlließlich· 12-000S' . , .. 0' •• ; • • •• S 7;50;' 

b) darüber hinaus ................ S:75;~. 

(2) Die Grundlag,e der Gebührenbelnessung~ 
bildet in jedem Fal1e höchstens eill Jahresbetrag. 
Die Gebührenpflicht ist auch dann gegeben, 
wenn der Vertrag (die Bestellung) durch Aus
tausch von Briefen oder ,durch sonstige s·chrift
liche Mitteilungen zustande ,gekommen ist. 

(3) Der Gebühr unterliegen nicht Dienstlei
stungen, wenn die auf ein Jahr entfallende Ver
gütung den Betrag von 3 600 S :nicht überSteIgt. 

§ 33 TP 15 Abs. 1 

Erwerbs- und Wirtscha:fts~enossenschaften 

(1) 1. ... 

2. die Erkläfung de~r B~iir.ittes eines 
neuen Gefibssenscha:ffers und dIe 'Efklä~ 
rungeines Gen6ssensdiaffers über.di"e 
Beteiligung auf eineilweit'ereil GesclÜfts-' 
anteil vom Werfe' ,deS Gesch~f:tsaiiteil~s' 1 . v.N., 
nihid~stens jedoch 7,'505: 
Ausgenommen bleihen hievon die Beitrit-te. zu 
den wiedererr.ichteten Erwel1bs- und Wirtschafts
genossenschaften (einschließlich ,der Konsum
genossenschaften) bis 31. Dezember 1947. 

§ 33 TP 16 . 

Ges·ellscha.ftsverträge 
(1) Gesellschaftsverträge, ausgenommen' solche 

über. Kapita::lgesellscha,ften ·im, Sinne' des Kapital
v,erkehr,steuergesetzes;. wodurdi 'sich, zwei, odel' 
mehr-ere Personen zur, V'erfol-g\ing,eines Erwer·bs·
zweckes ver;binden, 

W o'r t la,u tg e m1ä,ßl E-n;t wur f: 

Amtsbereich sich die Geschäftsleitung der ·Gesell
schaft befiI}det, für Rechnung, -des' Gebühren
schuldners zu entr;icliten. Ein~' Auszug aus den 
Büchern oder AufzeichilUng,en ist innerhalb der
selben Frist an dieses Ftnanzamt zu' ühel'senden. 
Jjie übe~sendung .gilt allS Gehhhrenanzeige ge
mäß § 31. 

§ 33 TP 10 

Dienstleistungen 

(1)1. •.• 

2,' Bestelhihgen (DieristpostJetiverleihung~n, Er
nentningen}' im öffentlichLrechHiclien' Ü1erustver
hältnisse nach dem Wert aller niitdein' Die,nst" 
vertrage verbundenen Geld- und Sachbezüge 

a) ,'bis zum .. JalH:esbetl'age -VOIl-- ein-' 
schließlich- 84 OOQ·S:· ...... ,';. S· 35;~, 

b)darüber hinäüs .... , ... ,.,... S 25ö,~; 

(2) Die Grundlage ,der Gebührenbemessung 
bildet' in jed'em:Falle- hö'chstens eih J a-bresbetrag. 

(3) Der Gebühr unterliegen- nicht~' Dienst 
leistungen, wenn die auf ein Jahr ,entfallende 
Ver,gütung ,den Betrag von 42 OÖÖ"S' nicht über
steigt. 

(4) Den V erträgen über: Dien.,s:tleisturigen; 
stehen gleich Pensi'Onszusicherungen von Privat
personen für, Dienstleistungen nach einer be
stimmten Dienstzeit.' 

§ 33 TP'15 Abs:'l 

Erwerbs- uu,d Wirtschaftsg,enossensChaft'en 

(1) 1.. ... 

2. die Erkläniilg ,des Beitrittes eines 
neuen Genö'ssenSdi~fters rund die Er
klärung eines Genoss·ensdiafiers· über 
die Beteiligung auf' einen· wei~eren 
Ge§chäfisanteil' vom' Weite ,des Ge-
schäfts:anteiles ..... , .. '.' . , ...... ,. 1 v. H., 
mindestens jedoch 10 S. 

§ 33 TP 16 

Gese11sclraftsverträge 
(1) Gesellschaftsv,erträge, ausgenommen solche 

über :Kapitalgesel1schaften"üm, SinnecdilS·Kapital.:.. 
verkehrsteuer,gesetzes, . wodurch sich, zwei: oder 
mehrere P'Clisonen' zur Verfolgung'; erfic:s· Er
werbszweckes verbinden, 
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26 338 der Beilagen 

Gelten,der Wortlaut: Wortlaut gemäß Entwurf: 

1.a) ... 

b) bei Widmung von Vermögenswer
ten vom Werte der bedungenen 
Vermögensei,nla;ge 'Oder ~.hrer Er-
höhung ...................... 2 v. H., 

c) .. , 

d) .. , 

2. '" 

(2) Die GebÜhrenpfl.icht ,ist auch ,dann gegeben, 
wenn der Geselilschaftsvertra.g durch Austausch 
von Briefen oder durch sonstige ,schriftliche Mit
teilungen zustande :gekommen ist. 

(3) Wird über den Gesellscha;ftsvertra,g em 
Schriftstück nichtausgeferügt, so ist für die 
Entstehung der Gebührenpflicht die Anmeldung 
zur Eintragung ins Handelsregister als Urkunde 
über ,das Rechtsgeschäft a,nzusehen. 

(4) Werden in eine Gesellschaft unbewegliche 
Sachen oder Anteile an Kapitalgesellschaften ein
gebracht, so finden ,die Vorschriften ,des Grund
erwerbsteuer,gesetzes und des Kapitalverkehr
steuergesetzes Anwendung. 

§ 33 TP 17 Abs. 1 

Glücksverträge 

(1) Glücksverträg'e, wodurch die Hoffnung 
eines noch ungewissen Vortei,les versprochen und 
angenommen wind: 

1. ... 

2. Hoffnungskäufe beweglicher Sach,en, 
worunter auch Kuxe im Sinne des Berg
gesetzes zu verstehen sind, vom Kauf-
preIse 

3 .... 

4. Leibrentenverträge, ,die nicht von 
Versicherungsanstalten abgeschlossen 
werden, wenn gegen die Leibrente 
bew{'jgliche Sachen übe!1lassen wer,den, 

2 v.H.; 

vom Werte der Sachen ............ ,. 2 v. H.; 

5 ... . 

6 ... . 

7 ... . 

8 ... . 

§ 33 TP 19 

Pensionszusicherungen 

1. a) ... 

b) bei W~dmung von Vermögens
werten vom Werte der bedunge
nen Vermö~enseinlage 'Oder ihrer 
Erhöhung ................... . 
mindestens jedoch 500 S, 

c) .,. 
d) .. . 

2 ... . 

2 v.H., 

(2) Wlind über den Gesellschaftsvertrag im 
Lnland ein Sc..h.riftstück nicht ausgefertigt, so ist 
für die Entstehung ,der Gebührenpflicht die An
meldung zur E~ntragungins Handelsregister als 
Urkun,de über das Rechtsgeschäft anZlU:sehen. 

(3) Werden in eine GeselLschaft unbewegliche 
Sachen oder AnteiLe an KapitalgeseHsch'aftenein
gebracht, so finden die Vorschrihen des Grund
erwerbsteuergesetzes und des Kapitalverkehr
steuergesetzes Anwendung. 

§ 33 TP 17 Abs. 1 

GI ücksverträge 
(1) Glücksverträge, wodurch .die Hoffnung 

eines noch ungewissen Vorteitl.es versprochen 
und angenommen wird : 

1. ... 

2. Hoffnungskäufe beweglicher Sachen 
vom Kaufpreise .................. 2 v. H.; 

3 .... 

4. Leibrentenverträge,die nicht von 
Versicherung>sanstalten abgeschlossen 
werden, wenn .g{'jgen die Leibrente 
bewegliche Sachen überlassen werden, 
vom Werte der Leibrente, mindestens 
aber vom Werte der Sachen ...... 2 v. H.; 

5., .. . 

6 ... , 

7 ... '. 
8 .. ,. 

§33 TP 19 

Kreditverträge 

von Privatpersonen ,für Dienstleistungen 
einer bestimmten Dienstzeit 
wie Verträge über Dienstleistungen. 

nach I (1)' Kreditverträge, mit welchen den Kredit
nehmern ,die Verfügung über einen bestimmten 
Geldbetrag einge6iumt wird,' von der verein
barten Kreditsumme 
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338 der Beilagen 27 

Gel t end e r Wo r t1 au t: 

§ 33 TP 20 Abs. 2 

(2) Der Gebühr ,unterliegen nicht Unterhalts
vergleiche, ,die vor einer Bezirksverwaltungs

'behör,de (Jugendamt mit erweitertem Wirkungs
kreis ) abgeschlossen werden. 

§ 33 TP 21 

Zessionen 

(1) Zessionen oder AbtretuIl1gen überhaupt 
von Schuldforderungen oder anderen Rechten: 

Wortlaut gemäß Entwurf: 

1. im ,allgemeinen 

2. für Kreditverträge zur Finanzie
rung von Austuhl1geschäften, für die 
der Bundesmini,ster für Finanzen 
namens <des Bundes die Haftung nach 
dem Ausfuhl1förderungsgesetz 1964 
übernommen hat, und für Kreiditver
träge ,der österreichischen Export
fonds Gesenschaft mit beschränkter 

0,8v.H.; 

Haftung . , ....... " ............. 0,5 v.H.; 

3. Kr,edite von GeselLschaftern an .ihre Gesell
-schaft wie Darlehen gemäß' § 33 Tarifpost 8 
Abs.4. 

(2) Gebührenfrei siIl1d 

1. Prolongationen von Kreditlen, für die nach 
diesem Bundesgesetz eine Gebühr zu entridIten 
war, bis zu einer Dauer des Kreditverhältnisses 
von fünf Jahren, bei wiederholten Prolongatio
nen jene, mit denen nicht erstmals ein Viel
faches von fünf Jahren überschritten wird; 

2. Kredite zw.ischen Kreditinstitutlen (Oester
reichisdIe Nationalbank, österreichische Postspar
kasse) ; 

3. Kredite von Kreditinstituten (Oesierreichi
sche Nationalbank, öster.reichisdIe Postsparkasse) 
an ausländische Kreditnehmer, die im Inland 
weder einen Wohnsitz (gewöhnlichen Aufenthalt) 
noch ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz haben, 
sow,eit diese Kreditverträge nicht nach Ans. 1 
Z. 2 gebührenpflichtig sind. 

(3) Den Kreditverträgen <stehen gleich ,die im 
Zusammenhang mit dem Ankauf von Forderun
gen aus Warenlieferungen oder Dienstleistungen 
g.etroffenen Vereinbarungen über die. Gewährung 
eines Rahmens für ,die Inanspruchnahme von 
Anzahlungen. 

§ 33 TP 20 Abs. 2 

(2) Gebührenfrei 'sirud 

1. Unterhaltsvlergleiche, die von einer Bezirks
v,erwaltungsbehärde als Amtsvormund abge
schlossen werden; 

2. Vergleiche mit Versicherungsunternehmun
gen über An<sprüche aus Kr,anken- oder Schadens
v,el1sicherungsvcrträgen. 

§ 33 TP 21 

Zes9ionen 

(1) Zessionen oder Abtretungen überhaupt 
von Schuldfol"derungen oder anderen Rechten 
nach ,dem W'ert des Entgeltes 
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Gel t end e r W 0 r tl a u t: W 0' r tl a u t g e m ä ß . E n t wurf: 

. 1. . . . l.,im alLgemeinen 00.0 •• 0 ••••• 0 0 0,8 v. Ho; 

2. entgeltLiche an Kl1editunter,neh
mungen zur Sicherung von Darlehen 
oder Krediten ,derselben im Zusammen
hange mit öffentlichen Aufträgen nach 
dem Wer,tedes Entgeltes 0 ••• 0 • 0 ., • 1(8 V. H.; 

3. alle übrigen entgeltlichen nach .dem 
Werte ,des 'Ent:geltes ............. 0 2 Y. H, 

(2) Der Gebühr untel"liegen nicht Zessionen 
an Gebietskörperschaften ,zur Sicherung rück
ständiger öffentlicher Abgaben. 

§ 33 TP 22 

Wechsel 
(1) .. . 
(2) .. . 

(3) .. . 

(4) ... 

(5) ... 

2. an Kreditinstitute, wenn für ,die 
Elifiüllung .der Fonderung ,der Bun'des
minister für Finanzen namens des 
Bundes .die Haftung nach Idem Aus
fuhrfönderüng,sgesetz 1964 übernom-
men hat .. 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0,5 v. H.; 

3. von Ant:eilen an einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung .0 ••••• 0 2 v. H. 

(2) Der Gebühr unterliegen nicht: 

1. Zessionen ,an GebiJetskörpel1Schaften zur 
Sicherung rückständiger öffentl.icher Ahgaben; 

2. Zessionen zwischen Kreditinstituten (Oester
reichische Nationalbank, österreich,ische Post
sparkasse); 

3. Zessionen von FOl1derungen a,us Waren
lieferungen oder D~enstleistungen an Kredit
institute, soweit diese Zessionen nicht nach Abs. 1 
Z. 2 gebührenpflicht:igsind. 

§ 33 TP 22 

Wlemsel 
(1) ... 

(2) ... 
(3) ... 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Die Gebühr ist ohne Rücksicht auf ihre 
Höhe in S,tempelmal1ken ,zu entrichten. 
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